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Allgemeine Begründung 

 

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2024 enthält  

- die Feststellung des in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Entwurfs des Haushalts-

plans 2024,  

- die Kredit- und Gewährleistungsermächtigungen für das Finanzministerium,  

- kurzfristige, nur für die Gültigkeitsdauer des Haushaltsgesetzes bestimmte Änderungen ge-

genüber der Landeshaushaltsordnung,  

- weitere Bewirtschaftungsregelungen für das Haushaltsjahr 2024 sowie 

- den Gesamtplan mit der Haushaltsübersicht, der Finanzierungsübersicht und dem Kreditfi-

nanzierungsplan. 

 

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht bereinigte Einnahmen i.H.v. 16.029,7 Mio. Euro vor. Ge-

genüber dem Haushaltssoll 2023 bedeutet dies einen Aufwuchs von 255,9 Mio. Euro bzw. 

1,6 %. Die Einnahmen aus Steuern (inkl. Kfz-Steuerkompensation) und Bundesergänzungs-

zuweisungen belaufen sich auf 12.994,8 Mio. Euro, eine Erhöhung gegenüber dem Haus-

haltssoll 2023 um 123,3 Mio. Euro bzw. 1,0 %. 

Die bereinigten Ausgaben betragen rd. 16.916,7 Mio. Euro. Sie übersteigen das Haushalts-

soll 2023 um 196,3 Mio. Euro bzw. 1,2 %.  

 

Die Deckung des Unterschiedsbetrags zwischen den bereinigten Einnahmen und den berei-

nigten Ausgaben (sog. Finanzierungssaldo) i.H.v. 886,9 Mio. Euro, erfolgt i.H.v. rd. 111,8 

Mio. Euro durch veranschlagte Entnahmen aus Rücklagen, die nicht aus Notkreditmitteln 

gebildet worden sind. Der verbleibende Teil des Finanzierungssaldos wird durch eine Netto-

kreditaufnahme i.H.v. rd. 775,1 Mio. Euro gedeckt. 

 

Die zulässige konjunkturelle Kreditaufnahme wurde aus der Herbstprojektion 2023 der Bun-

desregierung abgeleitet und beträgt 176,7 Mio. Euro für das Jahr 2024. Im Jahr 2024 ist 

gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Feststellung eines gemeinsamen Tilgungsplans für die 

zur Bekämpfung der SARS-CoV-2/COVID19-Pandemie sowie zur Abfederung der finanziel-

len Herausforderungen in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gemäß 

Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein erfolgten Überschreitun-

gen der zulässigen Kreditaufnahme erstmalig eine Tilgung des Notkredits in Höhe von 30 

Mio. Euro vorgegeben. Die zulässige Kreditaufnahme reduziert sich entsprechend. Unter Be-

rücksichtigung der vermögensneutralen finanziellen Transaktionen in Höhe von 4,0 Mio. Euro 

sowie des Notkredits für das Jahr 2024 in Höhe von 643,6 Mio. Euro beträgt sie 794,4 Mio. 

Euro. 

Es ist vorgesehen, einen Abstand zur Verfassungsgrenze in Höhe von 19,3 Mio. Euro gemäß 

Landesverfassung einzuhalten. Aus der zulässigen Kreditaufnahme und dem Abstand zur 
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Verfassungsgrenze leitet sich die oben dargestellte Nettokreditaufnahme von 775,1 Mio. 

Euro ab. 

 

Im Gesetzentwurf werden die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsgesetz 2023 ein-

schließlich 1. Nachtrag 2023 im Fettdruck dargestellt und erläutert. 

 

 



   

 
Entwurf 

Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2024 

(Haushaltsgesetz 2024) 
Vom     

 
 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Inhaltsübersicht 

 

§  1    Feststellung des Haushaltsplanes 

§  2    Kreditermächtigungen, derivative Finanzgeschäfte 

§  3    Kredit- und Zinsmanagement 

§  4    Haushaltswirtschaftliche Sperren 

§  5    Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflich-
tungen 

§  6    Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

§  7    Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

§  8    Allgemeine und Einzelplan übergreifende Bewirtschaftungsregeln 

§  9    Struktur- und Funktionalreform 

§ 10   Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

§ 11   Stellenpläne und Stellenübersichten 

§ 12   Leerstellen 

§ 13   Ausbringung und Umsetzung von Planstellen und Stellen 

§ 14   Ermächtigungen für sonstige Personal bewirtschaftende Maßnahmen 

§ 15   Übernahme von geprüften Nachwuchskräften 

§ 16   Grundstücksangelegenheiten 

§ 17   Sonstige Vermögensgegenstände 

§ 18   Bürgschaften und andere Sekundärverpflichtungen 

§ 19   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport 

§ 20   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums 

§ 21   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirt-
schaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz 

§ 22   Hochschulen und Forschungsinstitute 
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§ 23   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

§ 24   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 

§ 25   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit 

§ 26   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, 
Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung 

§ 27   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Energie-
wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

§ 28   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten           
- Staatskanzlei 

§ 29   Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

§ 30   Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

§ 31   Ermächtigung zur Änderung der Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben 

§ 32   Solländerungen 

§ 33   Schulgirokonten 

§ 34   Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die Stiftungsuniversität zu 
Lübeck 

§ 35   Weitergeltung von Bestimmungen 
 

§ 36   Inkrafttreten 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

 

  

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Hol-
stein für das Haushaltsjahr 2024 wird in Ein-
nahme und Ausgabe auf 
 

22.439.443.200 Euro 
 
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermäch-
tigungen auf 
 

1.730.238.000 Euro 
 
festgestellt. 
 

Feststellung der Beträge für das Haushalts-
jahr 2024. 

 

§ 2 
Kreditermächtigungen, derivative  

Finanzgeschäfte 
 

  

Das Finanzministerium darf zur Deckung der 
Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag von 
 

6.064.274.000 Euro 
 
für das Haushaltsjahr 2024 aufnehmen. Bei 
Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf 
die Kreditermächtigung des jeweiligen Haus-
haltsjahres anzurechnen. 
 

Feststellung des Betrages für das Haus-
haltsjahr 2024. 

 

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober 
des jeweiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf 
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 5 % des 
in § 1 für die Einnahmen und Ausgaben des 
betreffenden Haushaltsjahres festgestellten 
Betrages aufnehmen. Die hiernach aufge-
nommenen Kredite sind auf die Krediter-
mächtigung des folgenden Haushaltsjahres 
anzurechnen. 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte 
nach § 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) sind in inländischer Währung ab-
zuschließen. Eine Aufnahme von Fremdwäh-
rungskrediten ist zulässig, wenn das damit 
verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Ka-
pital und Zinsen in voller Höhe durch Wech-
selkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen 
wird. Auf die jeweilige Kreditermächtigung 
des Absatzes 1 ist der sich nach der Wech-
selkurssicherung ergebende Kapitalbetrag in 
inländischer Währung anzurechnen. 
 

  

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zins-
ausgaben in den Jahren bis 2029 werden im 
Haushaltsjahr 2024 folgende Plangrößen für 
die gesamten Zinsausgaben zugrunde ge-
legt:  
- für 2025: 706.000.000 Euro, 
- für 2026: 714.000.000 Euro, 
- für 2027: 722.000.000 Euro, 
- für 2028: 808.000.000 Euro und 
- für 2029: 890.000.000 Euro. 
Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 
ausgewiesenen Plangrößen sind für die Zins-
änderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) ent-
halten:  
- für 2024:     4.000.000 Euro, 
- für 2025:   46.000.000 Euro, 
- für 2026:   66.000.000 Euro, 
- für 2027:   77.000.000 Euro, 
- für 2028:   98.000.000 Euro und 
- für 2029: 134.000.000 Euro. 
 

Aktualisierung entsprechend der Marktent-
wicklung und der veränderten Planungs-
grundlagen. 
 

 

(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbe-
stand befindliche Wertpapiere des Landes 
vorübergehend Kreditinstituten gegen Entgelt 
überlassen. 
 

  

(6) Das Finanzministerium darf Kassenver-
stärkungskredite bis zu 10 % des in § 1 für 
Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen 
Haushaltsjahres festgestellten Betrages auf-
nehmen. Darüber hinaus darf das Finanzmi-
nisterium zur Deckung eines nicht vorherge-
sehenen Liquiditätsbedarfs Vereinbarungen 
mit Kreditinstituten abschließen, die eine 
kurzfristige Liquiditätsbeschaffung durch Be-
leihung von im Eigenbestand des Landes be-
findlichen Wertpapieren bis zu einem Betrag 
von 500.000.000 Euro ermöglichen. 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die 
der Bund den Ländern zweckgebunden ge-
währt, mit dem auf Schleswig-Holstein entfal-
lenden Anteil aufnehmen. Ferner darf das Fi-
nanzministerium Darlehen aus dem sonsti-
gen öffentlichen Bereich aufnehmen, die 
zweckgebunden für eine im Haushaltsplan 
veranschlagte Maßnahme gewährt werden 
und die zinsgünstiger als Kapitalmarktdarle-
hen sind. 
 

  

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kre-
ditrisiken aus derivativen Geschäften wird 
das Finanzministerium ermächtigt, im Rah-
men und für die Laufzeit dieser Geschäfte Si-
cherheiten in Form verzinster Barmittel entge-
genzunehmen und zu stellen. Das Finanzmi-
nisterium wird ermächtigt, für den damit ver-
bundenen Finanzierungsbedarf über die Er-
mächtigung des Absatz 2 Satz 1 hinaus Kas-
senverstärkungskredite bis zu einer Höhe von 
10 % des in § 1 für Einnahmen und Ausgaben 
festgestellten Bedarfs aufzunehmen. 
 

  

(9) Die Bestände der Sondervermögen kön-
nen bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rah-
men der Liquiditätssteuerung des Gesamt-
haushalts eingesetzt werden. Soweit dadurch 
die bestehende Kreditermächtigung für die 
Anschlussfinanzierung auslaufender Alt-
schulden noch nicht beansprucht werden 
muss, kann sie in die folgenden Haushalts-
jahre übertragen werden. 
 

  

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement 

 

  

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und 
Zinsmanagement einzurichten. 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement be-
schafft die im Haushalt veranschlagten Kre-
ditmarktmittel, schließt derivative Finanzge-
schäfte gemäß § 18 Absatz 6 LHO ab und 
verwaltet den Schulden- und Derivatbestand 
des Landes. Es plant und steuert die Struktur 
der Kreditmarktschulden sowie die derivati-
ven Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von der 
erwarteten Entwicklung der Kreditmarktzin-
sen mit dem Ziel, die Zinsausgaben des 
Haushalts über einen längerfristigen Pla-
nungszeitraum unter Beachtung von Zinsän-
derungsrisiken zu optimieren. Bei der Pla-
nung und Steuerung der Zinsausgaben aus 
den Kreditmarktschulden sind insbesondere 
der Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Fällig-
keits- und Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden festzulegen und zinsgünstige 
Möglichkeiten der Kreditbeschaffung zu nut-
zen. Durch den ergänzenden Einsatz deriva-
tiver Finanzgeschäfte kann die Zinsbindungs-
struktur der Kreditmarktschulden zusätzlich 
gestaltet werden. 
 

  

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt 
zur Unterstützung der Steuerung der Zins-
ausgaben unter Kosten-Risiko-Aspekten ein 
Referenz-Portfolio und alternative Zinsszena-
rien ein. Die Zinsbindungsstruktur des Refe-
renz-Portfolios wird unter Berücksichtigung 
der langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit 
des Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisi-
ken stellen potenzielle Zinsmehrausgaben in 
den zukünftigen Jahren dar. Die Quantifizie-
rung der gesamten Zinsausgaben sowie der 
Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz ei-
nes standardisierten Verfahrens zur Simula-
tion von Zinsszenarien. Das Verfahren ist re-
gelmäßig unter Berücksichtigung des Stan-
des der Wissenschaft zu überprüfen und fort-
zuentwickeln. 
 

  

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanz-
geschäfte verbundenen Kreditrisiken sind 
durch geeignete Verfahren, die die Sicherhei-
tenstellung für Neugeschäfte umfassen, zu 
begrenzen. Betriebs- und Abwicklungsrisiken 
sind durch organisatorische und personalwirt-
schaftliche Maßnahmen sowie durch eine 
funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen. 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsop-
tionen sind zur Risikovorsorge einer Zinsaus-
gleichsrücklage zuzuführen und zweckge-
bunden zum Ausgleich von Zinsmehrausga-
ben zu verwenden. Soweit Rücklagenmittel 
nicht mehr zur Abdeckung optionaler Zinsän-
derungsrisiken benötigt werden, sind sie zum 
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während 
des Haushaltsvollzugs und zur Verstetigung 
der Zinsausgabenentwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum einzusetzen. 
 

  

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

  

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hin-
aus darf das Finanzministerium Ausgaben 
sperren, soweit hierfür unvorhergesehen von 
anderer Seite nicht veranschlagte Mittel 
zweckgebunden bereitgestellt werden. Glei-
ches gilt, wenn Änderungen im Bundesrecht 
oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben im 
Landeshaushalt führen. 
 

  

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 ge-
sperrte Beträge sind in der Landeshaushalts-
rechnung als Minderausgabe nachzuweisen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zur Realisierung von globalen Minderausga-
ben und bei nicht genehmigten Haushalts-
überschreitungen des Vorjahres im laufenden 
Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren. 
 

  

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplan- 
mäßigen Ausgaben und Verpflichtungen 

 

  

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a 
LHO zu bestimmende Betrag wird auf 
5.000.000 Euro festgesetzt. 
 

  

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestim-
mende Rahmen wird auf mehr als 5.000.000 
Euro bis zu 25.000.000 Euro festgesetzt. 
 

Der Rahmen für die Zustimmung des Fi-
nanzausschusses bei über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben und Verpflichtungen be-
lief sich bis 2022 von mehr als 500.000 Euro 
bis zu 2,5 Mio. Euro. Ab 2023 wurde die Be-
tragsgrenze in § 5 Abs. 1 auf 5 Mio. Euro ver-
zehnfacht. Nunmehr soll eine ebenfalls ver-
zehnfachte Obergrenze als Rahmen festge-
legt werden. 
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn 
kein Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Ab-
satz 1 LHO vorliegt, in Ausgaben oder in Ver-
pflichtungen einwilligen, soweit hierfür nicht 
veranschlagte Mittel zweckgebunden von an-
derer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zu-
gesagt sind. 
 

  

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, 
in denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vor-
liegt, dürfen bis zu einem Betrag von 100.000 
Euro im Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet 
werden, wenn der Finanzausschuss einwilligt 
und die Deckung gesichert ist. Der Gesamt-
betrag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro pro 
Haushaltsjahr nicht übersteigen. 
 

  

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

  

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Haupt-
gruppen 7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 
711 Ausgaben nur mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums geleistet werden. 
 

  

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die 
Bauunterhaltung (Gruppe 519) übertragbar. 
 

  

(3) Im Einzelplan 12 sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausga-

ben der Gruppe 519 und der Gruppe 711 
gegenseitig deckungsfähig, 

 
2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung 

des Finanzministeriums gegenseitig de-
ckungsfähig die Ausgaben der Gruppen 
712 bis 749, 812, 821 und 894. 

 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
innerhalb des Einzelplans 12 im Einverneh-
men mit den betroffenen Ressorts und mit 
Einwilligung des Finanzausschusses Baumit-
tel der großen Baumaßnahmen kapitelüber-
greifend umzusetzen. 
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§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende  

Bewirtschaftungsregeln 
 

  

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen 
auch die Vergütungen der Auszubildenden im 
Sinne des § 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbe-
amtengesetzes gezahlt werden. 
 

  

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die 
Einnahmen aus 
 
1. der Anfertigung von Fotokopien und aus 

Vervielfältigungen für Dritte, 
 
2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht 

im Zusammenhang mit Kfz-Unfällen ste-
hen, insoweit, als sie zur Instandsetzung 
bestimmt sind, sowie aus der Abgabe von 
Betriebsstoffen und Ersatzteilen an Dritte 
und 

 
3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit 

Ausgaben der Gruppe 517 
 
den Ausgaben der Obergruppe 51 zu. 
 

  

(3) Erstattungen von Personalausgaben 
(Hauptgruppe 4) und Eingliederungszu-
schüsse der Bundesagentur für Arbeit kön-
nen durch Absetzen von der Ausgabe verein-
nahmt werden. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für die Durchführung des „Sabbatjahres“ in 
den jeweiligen Kapiteln Titel für Zuführungen 
an die zweckgebundene Rücklage zu Lasten 
der Personalkostentitel, für Entnahmen aus 
der Rücklage sowie andere damit im Zusam-
menhang stehende Titel einschließlich der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einzu-
richten. 
 

  

(5) Das Finanzministerium unterrichtet den 
Finanzausschuss, wenn im Verlauf des Haus-
haltsjahres erkennbar wird, dass bestimmte 
Ausgabetitel voraussichtlich in erheblichem 
Umfang nicht ausgeschöpft werden. 
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(6) Werden veranschlagte Investitionen im 
Haushaltsvollzug bei nachgewiesener Wirt-
schaftlichkeit durch alternative Beschaffungs-
formen (wie zum Beispiel Leasing- oder ähn-
liche Verträge) ersetzt, sind die hierfür erfor-
derlichen Mittel auf einen gegebenenfalls neu 
einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 um-
zusetzen (Solländerung). Die Einsparungen 
sind bei den jeweiligen Investitionen als Min-
derausgaben nachzuweisen. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des zuständigen Ressorts und 
nach Maßgabe der Entscheidung der Lan-
desregierung Haushaltsmittel gegen De-
ckung bereitzustellen, die zur Abwehr einer 
drohenden Schadenslage im Schleswig-Hol-
steinischen Küstenmeer erforderlich sind, 
und die entsprechenden Titel einzurichten. 
Der Finanzausschuss ist unverzüglich zu un-
terrichten. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport Abschlags-
zahlungen auf das erwartete Abrechnungser-
gebnis im Rahmen des Kommunalen Finanz-
ausgleichs an die Kommunen festzusetzen, 
wenn die aufgrund der Steuerschätzung zu 
erwartenden Steuereinnahmen das veran-
schlagte Haushaltssoll wesentlich überstei-
gen. Die Mehrausgaben sind durch entspre-
chende Steuermehreinnahmen zu decken. 
Darüber hinaus wird das Finanzministerium 
ermächtigt, in Abstimmung mit dem Ministe-
rium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 
Sport die Finanzausgleichsmasse auf der 
Grundlage der Steuereinnahmen entspre-
chend dem langfristigen Durchschnitt neu zu 
berechnen und festzusetzen. Die Feststel-
lung der Steuereinnahmen entsprechend 
dem langfristigen Durchschnitt erfolgt durch 
das Finanzministerium. Die Mehrausgaben 
sind durch entsprechende Minderausgaben 
oder Mehreinnahmen zu decken. 
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(9) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, de-
ren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird 
das Finanzministerium im Einvernehmen mit 
dem jeweiligen Ressort ermächtigt, Ausga-
ben und Verpflichtungsermächtigungen zu ei-
nem von ihm einzurichtenden Titel der Haupt-
gruppen 5 oder 8 im selben Kapitel umzuset-
zen, soweit Ausgaben oder Verpflichtungser-
mächtigungen für die Maßnahme vorgesehen 
waren. Minderausgaben bei den jeweiligen 
Investitionstiteln sind einzusparen. 
 

  

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag eines Ressorts Titel der Haupt-
gruppen 6 bis 8 einzurichten und Mittel der 
Obergruppe 42 auf diese oder vorhandene Ti-
tel der Hauptgruppen 6 bis 8 umzusetzen, 
wenn dargelegt wird, dass durch zusätzliche, 
über die Vorgaben des Haushalts hinausge-
hende Einsparmaßnahmen Planstellen oder 
Stellen dauerhaft nicht wiederbesetzt werden. 
 

  

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unter-
bringung, Versorgung, Gesundheitsversor-
gung, Verteilung und Aufenthaltsbeendigung 
von Personen, die nach der Ausländer- und 
Aufnahmeverordnung vom 27. April 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 593), zuletzt geändert 
durch Art. 1 LVO vom 7. September 2022 
(GVOBl. S. 845), zum Wohnen in Erstaufnah-
meeinrichtungen oder Landesunterkünften 
verpflichtet sind, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie, insbe-
sondere für die im Zusammenhang mit der 
Aufgabenwahrnehmung des Landesamtes 
für Zuwanderung und Flüchtlinge erforderli-
chen Personalbedarfe, Planstellen und Stel-
len auszubringen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit Einwilligung des Finanzausschusses den 
Sondervermögen  
- „InfrastrukturModernisierungsProgramm für 

unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)“ bei Titel 1611 - 634 03, 

- „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01, 

- „Sondervermögen zur Förderung von Mobi-
lität und Innovation des Schienenpersonen-
nahverkehrs im Land Schleswig-Holstein 
(Sondervermögen MOIN.SH)“ bei Titel 
1111 - 634 01 und Titel 0614 - 634 01 
MG 02, 

- „Sondervermögen zur Umsetzung der Breit-
bandstrategie des Landes Schleswig-Hol-
stein“ bei Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie 

- „Sondervermögen zur Förderung des Ein-
satzes von Künstlicher Intelligenz in 
Schleswig-Holstein“ bei Titel 0306 - 634 02 

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Über-
schusses gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein vom 13. De-
zember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 
201), zuzuführen, wenn die Vorgaben des § 7 
Absatz 4 des Gesetzes zur Ausführung von 
Artikel 61 der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein erfüllt sind und soweit der Finan-
zierungssaldo unter Bereinigung um die Inan-
spruchnahme des Landes durch die hsh fi-
nanzfonds AöR nicht negativ wird. Der De-
ckungsnachweis erfolgt mit der Haushalts-
rechnung. Der Finanzausschuss trifft seine 
Entscheidung zum Vorschlag des Finanzmi-
nisteriums über die Zuführungen aus dem 
strukturellen Überschuss entsprechend der 
Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Fest-
stellung durch einen vorläufigen Haushalts-
abschluss. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwe-
cke des Sondervermögens IMPULS 2030 er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerke ein-
zurichten und zu ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus 
dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder 
durch Minderausgaben im Einzelplan 16 ge-
deckt ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanz-
ministerium zugleich zuständiges Ressort. 
 

  

(14) Die obersten Landesbehörden werden 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Vereinbarungen zum not-
wendigen Defizitausgleich aus möglichen 
Steuernachzahlungen mit Landesunterneh-
men zu schließen. Hierfür darf das Finanzmi-
nisterium erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten und umset-
zen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
gedeckt ist. Der Finanzausschuss muss in die 
Maßnahme einwilligen, wenn der Wert der 
Maßnahme 500.000 Euro übersteigt. 
 

  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den betroffenen Res-
sorts zur Umsetzung einer Vereinbarung mit 
den kommunalen Landesverbänden im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwicklung des 
Kommunalen Finanzausgleichs erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzu-
setzen und zu ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilli-
gen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
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(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden zur Verhütung der Übertragung und 
zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Corona-
virus) und COVID-19, zur Koordinierung und 
Durchführung erforderlicher Maßnahmen so-
wie zur Bewältigung möglicher Folgelasten 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken ein-
zurichten, umzusetzen und zu ändern, in zu-
sätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen ein-
zuwilligen sowie Planstellen und Stellen aus-
zubringen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden zur Umsetzung der Umsatzbesteu-
erung gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz erfor-
derliche Titel mit den entsprechenden Ansät-
zen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
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(18) Die zuständigen Fachministerien werden 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Verwaltungsvereinbarungen 
mit dem für Wirtschaft und Energie zuständi-
gen Bundesministerium zur Beteiligung am 
Förderprogramm für Vorhaben von gemein-
samen Europäischen Interesse (Important 
Project of Common European Interest - 
IPCEI) und/oder nach dem Temporary Crisis 
and Transition Framework (TCTF) abzu-
schließen. Der Anteil der Landesmittel an der 
jeweiligen, projektbezogenen Gesamtförder-
summe darf 30 % nicht übersteigen. Das Fi-
nanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
des zuständigen Fachministeriums die zur 
anteiligen Mitfinanzierung auf Basis der je-
weiligen Verwaltungsvereinbarung erforderli-
chen Titel sowie Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. Das Finanzministerium wird er-
mächtigt, zur Unterstützung von Ansiedlungs-
vorhaben, die durch Mittel von IPCEI und/o-
der TCTF gefördert werden sollen oder geför-
dert werden, im Kapitel 1111, Maßnahme-
gruppe 16 die erforderlichen Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
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(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
für den Fall, dass das Projekt „Hansenetz-
werk - Entwicklung innovativer, energieeffizi-
enter Aquakulturtechnologien zur Produktion 
von Fisch, Meeresfrüchten und anderen 
aquatischen Nahrungsmitteln“ des Fraun-
hofer-Entwicklungszentrums für Marine und 
Zelluläre Biotechnologie nicht aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) 2014 bis 2020 gefördert werden 
kann, über die bereits veranschlagten Mittel 
hinaus mit weiteren bis zu 1.940.000 Euro zu 
finanzieren, die erforderlichen Titel sowie 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einzurich-
ten sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
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(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden die für Versorgung, Schutz, Auf-
nahme und Integration seit dem 24. Februar 
2022 aufgrund der militärischen Invasion rus-
sischer Streitkräfte aus der Ukraine geflüch-
teter oder vertriebener Personen sowie für 
Personen, die infolge des Konflikts nicht in die 
Ukraine zurückkehren können und für dar-
über hinausgehende Folgelasten in Zusam-
menhang mit der militärischen Invasion erfor-
derlichen Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben und Verpflichtungen ein-
zuwilligen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist. Zur Sicherstellung der In-
tegration im Rahmen schulischer und berufli-
cher Bildung und Betreuung wird das Finanz-
ministerium ermächtigt, auf Antrag der für Bil-
dung oder berufliche Bildung zuständigen Mi-
nisterien Planstellen und Stellen für allge-
meinbildende und berufliche Schulen auszu-
bringen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist. Zur Sicherstellung der 
Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und 
Verteilung von Schutzsuchenden durch das 
Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge 
(LaZuF) wird das Finanzministerium ermäch-
tigt, auf Antrag des für das LaZuF zuständi-
gen Ministeriums Planstellen und Stellen mit 
kw-Vermerk auf den 31.12.2024 auszubrin-
gen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
gedeckt ist. Soweit die Deckung durch Inan-
spruchnahme von Mitteln erfolgt, die auf-
grund des Beschlusses des Schleswig-Hol-
steinischen Landtags nach Artikel 61 Absatz 
3 der Verfassung des Landes Schleswig-Hol-
stein zur Verfügung stehen, ist die Einwilli-
gung des Finanzausschusses einzuholen. 
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(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des zuständigen Ministeriums die 
im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Mitteln zur Stärkung des Bevölkerungsschut-
zes aus Titel 1111 - 971 13 erforderlichen Ti-
tel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzuset-
zen und zu ändern. Zur Deckung von neu ein-
gerichteten Verpflichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 ist eine Rücklage in entsprechen-
der Höhe aus den umgesetzten Mitteln zu bil-
den, vorzuhalten und deren Entnahme in der 
benötigten Höhe für das entsprechende Jahr 
vorzusehen. 
 

  

(22) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
dem Sondervermögen IMPULS 2030 Mittel 
zuzuführen, soweit die Zuführung gedeckt ist:  
 
1. bis zu 100.000.000 Euro für Kostensteige-

rungen bei Hochbaumaßnahmen des Lan-
des, 

 
2. bis zu 100.000.000 Euro für Kostensteige-

rungen bei Baumaßnahmen in Kranken-
häusern nach Maßgabe des Krankenhaus-
gesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
(LKHG) sowie im Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (UKSH), sofern sie 
nicht über das ÖPP-Verfahren UKSH abge-
bildet werden, 

 
3. bis zu 30.000.000 Euro für Maßnahmen 

der energetischen Sanierung und Moderni-
sierung sowie die verstärkte Nutzung rege-
nerativer Energien mit dem Ziel der Ener-
gieeinsparung in Landesliegenschaften 
und in Krankenhäusern nach Maßgabe 
des LKHG sowie im UKSH, 

 
4. bis zu 20.000.000 Euro für IT- und Digitali-

sierungsmaßnahmen mit dem Ziel der 
Energieeinsparung in der Landesverwal-
tung und in Krankenhäusern nach Maß-
gabe des LKHG sowie im UKSH. 

 

Redaktionelle Änderungen.  

 Die Ermächtigungen der bisherigen Absätze 
23 und 24 werden nicht mehr benötigt. 
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(23) Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts 
für Kostensteigerungen bei Hochbaumaß-
nahmen des Landes in den Einzelplänen 
12 und 16 erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, zu ändern und 
umzusetzen sowie in zusätzliche Ausga-
ben und Verpflichtungsermächtigungen 
einzuwilligen, soweit dem Sondervermö-
gen IMPULS 2030 Mittel zur Deckung von 
Kostensteigerungen bei Hochbaumaß-
nahmen zugeführt wurden. 
 

Mit der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung 
wird sichergestellt, dass die Mittel für Kos-
tensteigerungen bei Sanierung und Neubau 
von landeseigenen Gebäuden sowohl für 
Baumaßnahmen im Einzelplan 16 als auch 
im Haushaltsvollzug im Einzelplan 12 ver-
wendet werden können. Auch die Mittel aus 
der Zuführung im Jahr 2022 an das Sonder-
vermögen IMPULS 2030 (115 Mio. Euro aus 
dem 3. Nachtrag 2022) sind von dieser Er-
mächtigung erfasst. 
 

 

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres, Kom-
munales, Wohnen und Sport und mit Einwilli-
gung des Finanzausschusses für die Übertra-
gung von bisher vom Land wahrgenomme-
nen Aufgaben auf die Kommunen im Rahmen 
der Struktur- und Funktionalreform Haus-
haltsmittel gegen Deckung bereitstellen und 
die erforderlichen Titel einrichten. Zur Finan-
zierung des Kostenausgleichs wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt, Ausgabean-
sätze zu sperren sowie Planstellen und Stel-
len mit kw-Vermerken zu versehen. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für In-
neres, Kommunales, Wohnen und Sport und 
dem die Aufgabe abgebenden Ressort und 
mit Einwilligung des Finanzausschusses die 
zur Übertragung von Aufgaben des Landes 
auf den kommunalen Bereich oder zur Über-
tragung von Aufgaben auf Dritte im Rahmen 
der Struktur- und Funktionalreform erforderli-
chen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen 
Titel mit Haushaltsvermerken eingerichtet 
und in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen eingewilligt werden. In 
Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben und Ver-
pflichtungen sind in den betreffenden Einzel-
plänen Einsparungen, insbesondere bei den 
Personalausgaben und den sächlichen Ver-
waltungsausgaben, zu erbringen. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit Einwilligung des Finanzausschusses eine 
Verpflichtungserklärung gegenüber kommu-
nalen Trägern und Dritten, die Landesbe-
dienstete im Rahmen der Übertragung von 
Landesaufgaben im Rahmen der Struktur- 
und Funktionalreform übernehmen, für die 
Übernahme der zeitanteiligen Versorgungs-
bezüge dieser Beamtinnen und Beamten für 
die Zeit nach ihrer Versetzung an die kommu-
nalen Träger oder Dritte abzugeben. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den betroffenen Res-
sorts die zur Struktur- und Funktionalreform 
erforderlichen Änderungen im Landeshaus-
halt vorzunehmen. In diesem Zusammen-
hang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel und 
Verpflichtungsermächtigungen umgeschich-
tet, und die aus stellenplansystematischen 
Gründen notwendigen Planstellen und Stel-
len für das vorhandene Personal mit den er-
forderlichen Vermerken im Stellenplan ange-
passt und ausgebracht werden. Die Maßnah-
men dürfen nicht zu einer Erhöhung der Aus-
gaben führen. 
 

  

§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 

  

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO 
gilt zur Deckungsfähigkeit Folgendes: 
 
1. Innerhalb desselben Einzelplans sind ge-

genseitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 
54, 

 
2. innerhalb desselben Einzelplans sind ge-

genseitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppen 6 bis 8. 

 
Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich 
nicht um Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen handelt. 
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(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskrimi-
nalamt und den Polizeidirektionen sollen die 
für die jeweiligen Dienstbereiche vorgesehe-
nen Haushaltsmittel aufgeschlüsselt so zuge-
wiesen werden, dass das Ministerium für In-
neres, Kommunales, Wohnen und Sport über 
die Regelung in Absatz 1 hinaus eine einsei-
tige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 
zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für nicht verbrauchte Ausgaben der Haupt-
gruppe 4 innerhalb eines Einzelplans Titel für 
die Zuführungen an zweckgebundene Rück-
lagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie 
andere damit im Zusammenhang stehende 
Titel einschließlich der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu än-
dern. Die Mittel aus der Rücklage sind für 
Personalausgaben und für Maßnahmen zu 
verausgaben, die dem Personal zugute-
kommen. Die Mittel dienen somit der Ver-
stärkung der entsprechenden Ausgabeti-
tel. 
 

Erweiterung der Möglichkeit, zweckgebun-
dene Rücklagen aus Personalminderausga-
ben zu speisen, auf die gesamte Haupt-
gruppe 4 unter Wegfall der konkreten Vor-
gabe für die Verwendung der Rücklage. 

 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für nicht verbrauchte Ausgaben der Haupt-
gruppen 5 bis 8 innerhalb eines Einzelplans 
Titel für die Zuführungen an Rücklagen, Ent-
nahmen aus der Rücklage sowie andere da-
mit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
den Haushaltsvermerk bei Titel 1111 - 461 01 
zu ändern, um nicht verbrauchte Haushalts-
mittel einer Rücklage für Folgen des anste-
henden Tarifabschlusses sowie für die An-
passung von Besoldung und Versorgung voll-
umfänglich zuzuführen. 
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§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten 

 

  

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums 
nach § 49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erfor-
derlich bei Abweichungen von den Stellen-
übersichten für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, soweit sie für die nach dem Über-
leitungstarifvertrag übergeleiteten Beschäf-
tigten durch nach den Tarifverträgen vorzu-
nehmende Höhergruppierungen, im Bewäh-
rungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer be-
stimmten Frist bedingt sind. 
 

  

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
im Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs 
einer bestimmten Frist höhergruppiert worden 
sind, sind auf den Stellen zu führen, aus de-
nen die Höhergruppierungen erfolgt sind. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
die Stellenpläne und Stellenübersichten der 
Rechtslage anzupassen, soweit Rechtsvor-
schriften oder Tarifverträge mit besoldungs- 
oder tarifrechtlichen Auswirkungen dieses im 
Haushaltsjahr 2024 zwangsläufig erfordern. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

§ 12 
Leerstellen 

 

  

(1) Die obersten Landesbehörden, die Land-
tagsverwaltung und der Landesrechnungshof 
dürfen Leerstellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ ausbringen, wenn Beamtinnen o-
der Beamte, Richterinnen oder Richter oder 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger 
als sechs Monate aufgrund Gesetzes, Tarif-
vertrages oder Vereinbarung von ihrer Dienst-
leistungspflicht befreit sind und nach Wegfall 
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Be-
schäftigung haben oder in den Ruhestand be-
ziehungsweise in Rente gehen. Dasselbe gilt 
für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die für einen begrenzten Zeit-
raum zur Landtagsverwaltung oder zum Lan-
desrechnungshof Schleswig-Holstein oder 
von der Landtagsverwaltung abgeordnet oder 
versetzt werden oder abgeordnet oder ver-
setzt worden sind. 
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(2) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische As-
sistenzkräfte Leerstellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ auch dann ausbringen, 
wenn die Lehrkraft oder die schulische Assis-
tenzkraft aus den in Absatz 1 genannten 
Gründen für weniger als sechs Monate von 
der Dienstpflicht befreit ist. 
 

  

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zu-
stimmung des für die Hochschulen zuständi-
gen Ministeriums entsprechend. 
 

  

§ 13 
Ausbringung und Umsetzung 
von Planstellen und Stellen 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der obersten Landesbehörden  
 

  

1. für freigestellte Personalratsmitglieder ins-
gesamt bis zu 25 Planstellen und Stellen 
auszubringen; die Planstellen und Stellen 
sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
zu versehen; in den Vorjahren ausgebrachte 
Planstellen und Stellen sind anzurechnen, 

 

  

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des 
Landes, des Bundes und/oder der Europäi-
schen Union und für andere von Dritten 
durch Vereinbarung finanzierte Professuren 
und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter befristet zusätzliche Planstellen 
und Stellen einzurichten, soweit die damit 
verbundenen Ausgaben gedeckt sind; über 
die Veränderungen ist der Finanzausschuss 
zu unterrichten; erfolgt die Finanzierung der 
zusätzlichen Planstellen und Stellen aus-
schließlich aus Landesmitteln, die im Rah-
men von Hochschulprogrammen bereitge-
stellt werden, ist die Einwilligung des Fi-
nanzausschusses erforderlich, 
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3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversor-
gung in den allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen für 
 
a) auf Dauer für den Unterricht einge-

schränkt dienstfähige oder volldienstunfä-
hige Lehrkräfte und 

 
b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte 

Lehrkräfte, die nach ihrer Reaktivierung 
auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 
dienstfähig oder voll dienstunfähig sind, 

 
bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten; die Planstellen und Stellen er-
halten den Vermerk „künftig wegfallend mit 
Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des 
Stelleninhabers“ und können in andere Ein-
zelpläne umgesetzt werden; in Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus den Vor-
jahren sind anzurechnen; wirksam gewor-
dene Vermerke „künftig wegfallend mit Aus-
scheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers“ fallen dem Ermächtigungsrah-
men wieder zu (Stellenpool); die in 2024 
entstehenden Mehrbedarfe werden gedeckt 
durch Einsparungen in Höhe von 75 % zu 
Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, Un-
fallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25 % vom jeweils aufnehmenden Ressort; 
das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
zur Deckung erforderlichen Haushaltsmittel 
umzusetzen, 

 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum 
Beispiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Ar-
beitszeiterhöhungen) zusätzliche Planstel-
len und Stellen einzurichten, sofern die Fi-
nanzierung gesichert ist; die Planstellen und 
Stellen sind mit dem Vermerk „künftig weg-
fallend“ zu versehen. 
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zur Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Aus-
bildungsplätzen, davon mindestens 16 für 
Kaufleute für Bürokommunikation, Mittel ge-
gen Deckung an anderer Stelle des Haus-
halts bereitzustellen, gegebenenfalls die er-
forderlichen Titel einzurichten, Mittel umzu-
setzen und Stellen auszubringen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
bei Bedarf für das Kapitel 0804 neue Planstel-
len auszubringen, sofern dies nicht zu einer 
Erhöhung des Zuschusses zum laufenden 
Betrieb des Landeslabors führt. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag ei-
ner obersten Landesbehörde im Einverneh-
men mit dem Zentralen Personalmanage-
ment in der Staatskanzlei bei den obersten 
Landesbehörden insgesamt bis zu fünf zu-
sätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ (spätestens nach drei Jahren) zu verse-
hende Planstellen oder Stellen bis zur Besol-
dungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder 
der entsprechenden Entgeltgruppe in den je-
weiligen Einzelplänen ausbringen, soweit 
dies zur Erfüllung unvorhergesehener und 
dringender Aufgaben erforderlich ist und die 
Ausgaben hierfür im jeweiligen Einzelplan ge-
deckt werden. Ab 2023 ausgebrachte Plan-
stellen und Stellen sind anzurechnen. 
 

  

(5) Das Finanzministerium darf auf Antrag ei-
ner obersten Landesbehörde im Einverneh-
men mit dem Zentralen Personalmanage-
ment in der Staatskanzlei insgesamt bis zu 
drei zusätzliche mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ (spätestens nach vier Jahren) zu 
versehende Planstellen oder Stellen bis zur 
Besoldungsgruppe A 14 beziehungsweise 
R 1 oder der entsprechenden Entgeltgruppe 
in den jeweiligen Einzelplänen ausbringen, 
soweit diese zur Entsendung an Institutionen 
der Europäischen Union dienen. Die erforder-
lichen finanziellen Mehrbedarfe werden aus 
dem Einzelplan 11 bereitgestellt. In den Vor-
jahren ausgebrachte Planstellen und Stellen 
sind anzurechnen. 

  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 6 
wird nicht mehr benötigt. 
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit jährlich bis zu 50 zusätzliche mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätes-
tens nach 30 Monaten) zu versehende Stel-
len für Referendarinnen und Referendare 
(Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 auszubringen 
und in die erforderlichen zusätzlichen Ausga-
ben einzuwilligen sowie die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 428 04 
umzusetzen, soweit diese innerhalb des Ein-
zelplanes gedeckt sind und soweit dies zur 
Vermeidung von Wartezeiten bei der Einstel-
lung in den juristischen Vorbereitungsdienst 
erforderlich ist. 
 

Folgeänderung.  

(7) Das Finanzministerium darf auf Antrag 
des Ministeriums für Allgemeine und Berufli-
che Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur Planstellen und Stellen für abzuord-
nende Lehrkräfte der Kapitel 0711 bis 0715 
für die Kapitel 0701 und 0717 ausbringen. 
 

Folgeänderung.  

(8) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Allgemeine und Berufliche 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Planstellen und Stellen für abzuordnende 
Lehrkräfte im Kapitel 0703 MG 04 ausbringen. 
 

Folgeänderung.  

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige Personal  

bewirtschaftende Maßnahmen 
 

  

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der 
neu zu besetzenden Stellen für Auszubil-
dende, Anwärterinnen und Anwärter mit 
Schwerbehinderten besetzt werden. Das Nä-
here regelt die Staatskanzlei im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium. 
 

  

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den 
Kapiteln ausgebrachte Planstellen und Stel-
len auch in anderen Kapiteln in Anspruch ge-
nommen werden. Dabei darf es zu keiner Ver-
stärkung des Kapitels 01 „Ministerium“ kom-
men. Über den weiteren Verbleib ist im 
nächsten Haushaltsplan zu bestimmen. 
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(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf 
Antrag der obersten Landesbehörden Stel-
len für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Planstellen umwandeln. Die Umwandlungen 
dürfen nicht zu Mehrausgaben führen. 
 

Klarstellende Änderung, dass die Ermächti-
gung auch von der Landtagsverwaltung und 
dem Landesrechnungshof als oberste Lan-
desbehörden in Anspruch genommen wer-
den kann. 
 

 

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungs-
stufen nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein in Verbindung mit der 
Leistungsstufenverordnung vom 11. Novem-
ber 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 4. Dezember 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im 
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen aus 
den verbindlichen Personalkostenansätzen 
der Obergruppe 42 geleistet werden. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für partiell dienstunfähige Beamtinnen und 
Beamte, die bei anderen Einrichtungen wei-
terbeschäftigt werden können, bis zu 75 % 
der Personalausgaben zu Lasten des Kapi-
tels 1105 und zugunsten eines Zuschusses 
an diese Einrichtung umzusetzen und zu die-
sem Zweck eventuell erforderliche Titel ein-
zurichten. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zum Abbau von Personalüberhängen in der 
Landesverwaltung Planstellen und Stellen 
einschließlich der Personalmittel umzuset-
zen. 
 

  

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Ka-
pitel 0711 bis 0715) dürfen mit Einwilligung 
des Finanzministeriums freie und besetzbare 
Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis 
zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt 
werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 700 
Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei 
freie und besetzbare Planstellen für Beamtin-
nen und Beamte im Vorbereitungsdienst in 
den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 
0711 bis 0715) dürfen mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums mit einer Lehrkraft besetzt 
werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 100 
Lehrkräfte. 
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(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
die im Zusammenhang mit den bundesein-
heitlich durchzuführenden Personalbedarfs-
berechnungen der Steuerverwaltung erfor-
derlichen Änderungen in den Stellenplänen 
des Kapitels 0505 vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen die aus stellenplan-
systematischen Gründen notwendigen Plan-
stellen und Stellen für das vorhandene Perso-
nal mit den erforderlichen Vermerken in den 
Stellenplänen angepasst und maximal bis zu 
20 Planstellen und Stellen ausgebracht wer-
den. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Erhö-
hung der Ausgaben führen. 
 

  

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rah-
men der Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des 
Landesbeamtengesetzes freiwerdende Anteil 
einer Planstelle darf nicht wiederbesetzt wer-
den. Im nächsten Haushalt ist die betreffende 
Planstelle oder ein Äquivalent in Abgang zu 
stellen oder mit einem Vermerk „künftig weg-
fallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als 
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das 
Ende der Altersteilzeit zu wählen. Abwei-
chende Regelungen aus Vorjahren mit Bezug 
auf arbeits- und beamtenrechtliche Regelun-
gen gelten für Fälle aus diesen Jahren fort. 
Für den Fall der Wiedereinführung der Alters-
teilzeit im Tarifbereich für die schleswig-hol-
steinische Landesverwaltung gilt für Tarifbe-
schäftigte Entsprechendes. 
 

  

(10) Planstellen, die im laufenden Haushalts-
jahr durch die Inanspruchnahme der Vorruhe-
standsregelung nach § 36 Absatz 4 Landes-
beamtengesetz frei werden, dürfen nicht wie-
derbesetzt werden. Im nächsten Haushalt ist 
die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent 
in Abgang zu stellen. 
 

  

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapi-
teln zu Lasten der Titel der Gruppe 428 ge-
leistet werden. Die betreffende Stelle darf im 
laufenden Haushaltsjahr nicht wiederbesetzt 
werden. Im nächsten Haushaltsjahr ist die 
Stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stel-
len. Das Nähere regelt das Finanzministe-
rium. 
 

  



- 33 - 
 

 

Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in 
den Kapiteln 0301 und 0720 und den Haus-
haltsplänen der Hochschulen Planstellen und 
Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanz-
ausschuss sind jeweils zum 31. März für das 
abgelaufene Jahr von den Änderungen der 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu infor-
mieren. Das Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur kann diese Befugnis für seinen Zu-
ständigkeitsbereich auf die Hochschulen (Ka-
pitel 0720 MG 06), mit Ausnahme der Hoch-
schulmedizin (Tätigkeit am UKSH), übertra-
gen. 
 

  

(13) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von 
Hochschulprogrammen oder von Drittmittel fi-
nanzierten Projekten für die Hochschulen 
auch mehrjährige Zeitverträge zuzulassen o-
der abzuschließen. Über die Veränderungen 
ist der Finanzausschuss jährlich zu unterrich-
ten. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
bei einer sich abzeichnenden Budgetüber-
schreitung im Folgejahr eine Beförderungs-
sperre für das jeweilige Ressort zu erlassen. 
 

  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Rahmen der ressortübergreifenden Ver-
mittlung von Beschäftigten auf anderweitig zu 
besetzende Planstellen oder Stellen mit dem 
Ziel des Abbaus von Personalüberhängen im 
Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts 
Fortbildungsmittel umzusetzen. 
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(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst-
leistung in Altenholz für den Fachbereich All-
gemeine Verwaltung bis zu eine Beamtin o-
der einen Beamten des Verwaltungsdienstes 
unter Verzicht auf die Erstattung von Perso-
nalausgaben zur Verfügung zu stellen. Das 
Ministerium für Inneres, Kommunales, Woh-
nen und Sport wird ermächtigt, der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Altenholz für den Fachbereich Polizei bis zu 
fünf Beamtinnen oder Beamte der Laufbahn-
gruppen 2.1 oder 2.2 unter Verzicht auf die 
Erstattung von Personalausgaben zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und 
Verbraucherschutz (Einzelplan 08) oder dem 
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, 
Umwelt und Natur (Einzelplan 13) im Rahmen 
von Personalmaßnahmen Haushaltsmittel 
und Planstellen zwischen der Hauptgruppe 4 
des Einzelplans 08 oder des Einzelplans 13 
und den Personalkostenzuschusstiteln 0802 - 
671 23 MG 21, 0804 - 682 07 MG 03, 0804 - 
682 08 MG 03, 1315 - 682 06 sowie 1315 - 
682 07 umzusetzen. 
 

  

(18) Soweit zur Deckung eines vorüberge-
henden unvorhergesehenen und unabweis-
baren vordringlichen Personalbedarfs Plan-
stellen und Stellen nach § 50 Absatz 2 und 4 
LHO umgesetzt werden, wird das Finanzmi-
nisterium ermächtigt, diese für den Zeitraum 
der Umsetzung zu heben und umzuwandeln. 
Der Finanzausschuss ist zum 31. März durch 
das aufnehmende Ressort für das abgelau-
fene Jahr von den Änderungen der Stellen-
pläne und Stellenübersichten zu informieren. 
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(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit im Zusammenhang mit der Ein-
führung des elektronischen Rechtsverkehrs 
bis zu insgesamt 15 im Kapitel 0902 ausge-
brachte Stellen für Rechtspflegeanwärterin-
nen oder Rechtspflegeanwärter und Jus-
tizobersekretäranwärterinnen oder Jus-
tizobersekretäranwärter in Planstellen der LG 
2.1 und LG 1.2 umzuwandeln sowie im Kapi-
tel 0902 ausgebrachte Stellen für Auszubil-
dende in die erforderlichen Stellen bei Titel 
0902 - 428 01 umzuwandeln, soweit dies zur 
Übernahme der dafür ausgebildeten Nach-
wuchskräfte erforderlich ist. 
 

  

(20) Die obersten Landesbehörden, die 
Landtagsverwaltung und der Landesrech-
nungshof dürfen zum Zwecke des Wissens-
transfers Planstellen und Stellen unmittelbar 
vor dem Ausscheiden des jeweiligen Stellen-
inhabers bis zu einer Dauer von maximal 
sechs Monaten doppelt besetzen. Die daraus 
entstehenden Ausgaben sind grundsätzlich 
aus dem Personalbudget des jeweiligen Res-
sorts zu decken. In begründeten Einzelfällen 
kann das Finanzministerium auf Antrag die 
zur Deckung benötigten Haushaltsmittel aus 
dem Einzelplan 11 umsetzen. Die Ressorts 
können die Regelung auf ihren Geschäftsbe-
reich ausweiten; die Sätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend. Die Fälle gemäß Satz 4 sind aus 
dem eigenen Budget zu decken. 
 

Klarstellende Änderung, da die Landtagsver-
waltung und der Landesrechnungshof 
oberste Landesbehörden sind. Vgl. auch 
§ 14 Abs. 3. 

 

(21) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an 
Stelle von fünf Anwärterinnen oder Anwärtern 
für den mittleren Dienst (LG 1.2) im Einstel-
lungsjahr 2024 fünf Regierungsinspektoran-
wärterinnen oder Regierungsinspektoranwär-
ter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen ent-
sprechend umzuwandeln. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  



- 36 - 
 

 

Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(22) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport, des Minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus, des Ministeriums für 
Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und 
Verbraucherschutz oder des Ministerium für 
Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Na-
tur zur Steigerung der Attraktivität technischer 
Berufe Planstellen und Stellen zu heben so-
wie mit Zulagen zu versehen, soweit die da-
mit verbundenen Ausgaben aus Titel 1111 - 
971 07 gedeckt sind. 
 

  

(23) Bei den berufsbildenden Schulen (Kapi-
tel 0703 MG 04) dürfen mit Einwilligung des 
Finanzministeriums freie und besetzbare 
Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis 
zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt 
werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 70 
Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei 
freie und besetzbare Planstellen für Beamtin-
nen und Beamte im Vorbereitungsdienst in 
den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0703 
MG 04) dürfen mit Einwilligung des Finanzmi-
nisteriums mit einer Lehrkraft besetzt werden. 
Die Ermächtigung gilt für bis zu 10 Lehrkräfte. 
 

  

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften 
 

  

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden 
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1. bis zu 137 zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, 
spätestens nach 18 Monaten“ zu verse-
hende Planstellen oder Stellen in den jewei-
ligen Einzelplänen auszubringen, soweit sie 
zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Be-
amtinnen und Beamte auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst und Auszubildende - erfor-
derlich sind, die ihre Ausbildung in der 
Staatskanzlei, in der Justiz und dem Justiz-
vollzug, in der Steuerverwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein, beim Ministerium für 
Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und 
Natur, im Landesamt für Umwelt, im Lan-
desbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz, im Landeslabor, im Lan-
desamt für Vermessung und Geoinforma-
tion sowie im Landesarchiv abgeleistet und 
die entsprechende Abschlussprüfung be-
standen haben, 

 

  

2. gemäß Nummer 1 ausgebrachte Planstel-
len oder Stellen mit unveränderter Laufzeit 
des jeweiligen kw-Vermerkes in einen ande-
ren Einzelplan umzusetzen, 

 

  

3. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend mit Aus-
scheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers, spätestens nach 18 Monaten“ 
zu versehende Planstellen auszubringen, 
soweit solche Planstellen zur Übernahme 
aller Nachwuchskräfte der Landespolizei 
nach bestandener Prüfung erforderlich sind, 

 

  

4. im Einzelfall und im Einvernehmen mit dem 
Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei einen nach Nummer 1 und 3 
ausgebrachten kw-Vermerk um bis zu 18 
Monate auf maximal 36 Monate zu verlän-
gern, soweit eine andere freie Planstelle o-
der Stelle zur Besetzung durch eine über-
nommene Nachwuchskraft nicht zur Verfü-
gung steht. 
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§ 16 
Grundstücksangelegenheiten 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 
und 4 LHO in folgenden Fällen zulassen: 
 

  

1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der 
Eigentumsverhältnisse an landeseigenen 
Straßen und Grundstücken; 

 

  

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums oder der Nut-
zungsbefugnisse an Dritte zur Nutzung im 
öffentlichen Interesse, soweit das Land ge-
mäß § 1 Absatz 5 des Bundeswasserstra-
ßengesetzes Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigter an gewonnenen Land- und Hafen-
flächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden in-
soweit keine Anwendung; ab einer Grund-
stücksfläche von mehr als 5.000 qm ist bei 
Übertragung des Eigentums der Finanzaus-
schuss vor Einwilligung zu unterrichten; 

 

  

 Die Ermächtigung der bisherigen Nummer 3 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

3. zur mietzinsfreien Überlassung von lan-
deseigenen Liegenschaften an Gemeinden 
und Gemeindeverbände, soweit und so-
lange diese der Unterbringung von Asylsu-
chenden, Flüchtlingen (Erst- und Anschluss-
unterbringung) und Kriegsvertriebenen aus 
der Ukraine dienen; die Überlassung erfolgt 
in dem jeweiligen aktuellen Bauzustand 
ohne Übernahme von Herrichtungs- oder 
Unterhaltungskosten. 

 

Folgeänderung.  



- 39 - 
 

 

Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass lan-
deseigene Grundstücke in Gebieten, die die 
Voraussetzung für die Durchführung von Sa-
nierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaß-
nahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 des 
Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine 
entsprechende förmliche Festlegung des Ge-
biets oder Förderung der Maßnahme zum sa-
nierungs- oder entwicklungsunbeeinflussten 
Grundstückswert an die Gemeinde veräußert 
werden, wenn sich diese zur Durchführung 
der beabsichtigten städtebaulichen Maßnah-
men auf dem Grundstück innerhalb von fünf 
Jahren verpflichtet. 
 

  

(3) Die Fachministerien dürfen im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium landesei-
gene Grundstücke, die der Sicherung von 
Flächenansprüchen des Naturschutzes die-
nen sollen, unentgeltlich auf die Stiftung Na-
turschutz oder andere geeignete Träger über-
tragen. Die Übertragung von Grundstücken 
mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr 
als 250.000 Euro bedarf der Zustimmung des 
Finanzausschusses. 
 

  

(4) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, 
den Pächterinnen und Pächtern von landes-
eigenen Fischereigehöften vertraglich den Er-
satz von Kosten für Renovierungsarbeiten so-
wie für Um- und Einbauten zuzusichern. Bei 
Inanspruchnahme sind die Ausgaben zu de-
cken. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für All-
gemeine und Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur ein landeseige-
nes Grundstück in Lübeck (noch zu vermes-
sende Teilfläche der Flur 4 in der Gemarkung 
Strecknitz) für die Erweiterung einer Fraun-
hofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Gesell-
schaft zu veräußern. 
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur oder des Ministeriums für 
Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integra-
tion und Gleichstellung zum Zweck der Er-
richtung preisgünstigen studentischen Wohn-
raums sowie zur Errichtung von Kindertages-
stätten Erbbaurechte an Grundstücken unter 
teilweisem oder vollständigem Verzicht auf 
den Erbbauzins zu bestellen. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur die landeseigene Lie-
genschaft Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die 
Nutzung als Tagesklinik für Psychosomatik 
und Psychotherapie und die landeseigene Lie-
genschaft Niemannsweg 4 in Kiel für die Nut-
zung als Psychotherapeutische Ambulanz an 
die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP 
gGmbH zu veräußern. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport zum Zweck 
der Schaffung bezahlbaren Wohnraums lan-
deseigene Grundstücke auf Sylt an die Ge-
meinde Sylt zu veräußern oder mit einem Erb-
baurecht zu belasten. Ein Preisnachlass kann 
bis zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 
Euro gewährt werden oder es kann auf einen 
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzich-
tet werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
ein vollständiger Wertausgleich durch Bele-
gungsrechte für Landesbedienstete sicherge-
stellt ist. 
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(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur ein Grundstück an der Ma-
ria-Goeppert-Straße in Lübeck (noch zu ver-
messende Teilfläche der Flur 12 in der Ge-
markung St. Jürgen) für die weitere Ausbau-
planung der Fachhochschule Lübeck zu er-
werben oder gegen ein landeseigenes 
Grundstück zu tauschen. Darüber hinaus soll 
im Rahmen der Auflösung der provisorischen 
Bustrasse ein landeseigenes Grundstück an 
die Stadt Lübeck übergehen (Tausch oder 
Veräußerung). Wegen der vorgesehenen 
Übernahme der Straßenbaulast durch die 
Stadt Lübeck ist eine Veräußerung auch zu 
einem unterhalb des ermittelten Verkehrs-
werts liegenden Kauferlöses vorzusehen. 
 

  

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
an der landeseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 
17, Flurstück 734, Flur 18, Flurstücke 472 und 
474 der Gemarkung Kiel-N sowie Flur 18, Flur-
stücke 541, 546, 544 und 549 der Gemarkung 
Kiel-N, in Größe von insgesamt 7.684 qm, 
Postanschrift Lorentzendamm 6-8, ein Erb-
baurecht zu Gunsten der Urbane Impulse 
GmbH, Kiel, oder einer seitens der Nutzer der 
„Alten Mu“ noch zu gründenden Genossen-
schaft für Wohnen und/oder Arbeiten bestel-
len, wenn vertraglich sichergestellt ist, dass 
ein wirtschaftlich tragfähiges, genehmigungs-
fähiges Konzept vorliegt, das der dort angesie-
delten kreativen Szene eine dauerhafte Per-
spektive erhält und dass zu diesem Zweck 
eine konzeptentsprechende Nutzung langfris-
tig festgeschrieben sowie die Spekulation mit 
Grund und Boden sowie aufstehenden Gebäu-
den der genannten Liegenschaft ebenso lang-
fristig ausgeschlossen und eine anteilige Nut-
zung für den sozial verträglichen Wohnungs-
bau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins wird 
auf Grundlage einer Wertermittlung und in Ab-
hängigkeit der geplanten Nutzungsarten und 
Nutzungsanteile ermittelt. Die Bewertung er-
folgt durch die GMSH. 
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(11) Das Finanzministerium darf abweichend 
von § 63 Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten 
Beschaffung von Bauland gestatten, dass 
landeseigene Grundstücke an Kommunen o-
der Dritte unter dem vollen Wert veräußert 
werden, wenn sichergestellt ist, dass diese 
Grundstücke binnen angemessener Frist, die 
in der Regel fünf Jahre nach Abschluss des 
Kaufvertrages nicht übersteigen soll, mindes-
tens zu zwei Dritteln zu Zwecken des sozialen 
Wohnungsbaus bebaut werden. Eine Quotie-
rung ist möglich, wenn sichergestellt ist, dass 
mindestens zwei Drittel der neu entstandenen 
Wohneinheiten dem oben genannten Zweck 
entsprechen. Der Einwilligung des Landtags 
nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen 
Fällen nicht. Das Nähere bestimmen Richtli-
nien des Finanzministeriums. Unterbleibt die 
Bebauung, ist das Eigentum an dem Grund-
stück auf das Land rückzuübertragen. Die 
hierbei anfallenden Kosten hat die Wiederver-
käuferin oder der Wiederverkäufer zu tragen. 
 

  

§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

  

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zu-
gelassen, dass von Landesdienststellen ent-
wickelte oder erworbene Programme der au-
tomatisierten Datenverarbeitung unentgelt-
lich an Stellen der öffentlichen Verwaltung ab-
gegeben werden, soweit Gegenseitigkeit be-
steht. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 
und 4 LHO zulassen 
 

  

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums von für Zwecke des Landes ent-
behrlichen Geräten, Einrichtungsgegen-
ständen und Fahrzeugen an osteuropäische 
Staaten, insbesondere Ostseeanrainerstaa-
ten, sofern eine Ersatzbeschaffung nicht er-
forderlich ist oder die Aufwendungen für 
eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veran-
schlagt oder bereits finanziert sind, 
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2. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums oder zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen in landeseigenen Häfen oder der 
Übertragung oder Überlassung unter vollem 
Wert, 

  

 Die Ermächtigung der bisherigen Nummer 3 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

3. zur Übertragung des Eigentums an einem 
dem Behördenzentrum Itzehoe zuzuord-
nenden Bronzerelief (Kunst am Bau) an die 
Kulturstiftung Itzehoe für einen symboli-
schen Preis von 1 Euro, 

 

Folgeänderung.  

4. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums an Containern, die ursprünglich für 
die Unterbringung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen vorgesehen waren, an  

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge, 
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schu-

len in öffentlicher oder freier Trägerschaft, 
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke; 

 
die Überlassung der Container erfolgt nach 
vorheriger Bestätigung der Entbehrlichkeit 
durch das Ministerium für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleich-
stellung ohne jegliche Gewährleistungsver-
pflichtung des Landes und ohne Übernahme 
weiterer Kosten, zum Beispiel für Transport, 
Schaffung der Infrastruktur, Rückbau und 
Unterhaltung, 

 

Folgeänderung.  

5. zur Veräußerung von Containern unter ih-
rem vollen Wert nach vorheriger Bestäti-
gung der Entbehrlichkeit durch das Ministe-
rium für Soziales, Jugend, Familie, Senio-
ren, Integration und Gleichstellung; sofern 
dabei im Einzelfall vom vollen Wert um mehr 
als 50.000 Euro abgewichen wird, bedarf die 
Veräußerung der Zustimmung des Finanz-
ausschusses, 

 

Folgeänderung.  
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6. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums an Einrichtungsgegenständen für 
Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Hygiene-
artikeln, die ursprünglich für Asylsuchende 
und Flüchtlinge vorgesehen waren, an 
 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge, 
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schu-

len in öffentlicher oder freier Trägerschaft, 
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke, 

 
d) die schleswig-holsteinischen Landesver-

bände der Hilfeleistungsorganisationen im 
Katastrophenschutz; 

 
die Überlassung der Einrichtungsgegen-
stände und Hygieneartikel erfolgt ohne jeg-
liche Gewährleistungsverpflichtung des 
Landes und ohne Übernahme weiterer Kos-
ten, zum Beispiel für Transport, Aufbau und 
Unterhaltung, 

 

Folgeänderung.  

7. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums an den vom Archäologischen Lan-
desamt gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz 
als Landeseigentum in Besitz genommenen 
und an die Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf zur dauer-
haften Aufbewahrung, Pflege und Erfor-
schung übergebenen Objekte, 

 

Folgeänderung.  

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums an den von der Schleswig-Holstei-
nischen Landesbibliothek per Schenkungs-
vertrag übernommenen Künstlerbüchern 
aus der Schenkung Siegl/Schlumbaum an 
die Stiftung Eutiner Landesbibliothek. Die 
Überlassung erfolgt ohne Übernahme weite-
rer Kosten, zum Beispiel für Transport. 

 

Folgeänderung.  
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(3) Ausnahmen von den Bestimmungen 
des § 63 Absatz 2 LHO werden zugelassen 
zur Übertragung des Eigentums an Vermö-
gensgegenständen des Landes im Rah-
men von internationalen Hilfeleistungser-
suchen bis zu einem Wert von 50.000 Euro 
pro Hilfeersuchen, sofern die Finanzierung 
der Ersatzbeschaffung gedeckt ist. Die 
Überlassung erfolgt ohne Übernahme wei-
terer Kosten, zum Beispiel für Transport. 
 

Die Regelung ermöglicht den Ministerien, 
sich bei Bedarf an der Hilfeleistung in huma-
nitären Katastrophen, etc. angemessen und 
solidarisch zu beteiligen im Wege der kurz-
fristigen unentgeltlichen Überlassung von 
Vermögensgegenständen, welche ggf. an-
schließend wieder beschafft werden müs-
sen. Die Voraussetzungen des § 63 Abs. 3 
LHO bleiben zu beachten. 

 

§ 18 
Bürgschaften und andere  
Sekundärverpflichtungen 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem jeweils zuständigen 
Fachministerium zur Förderung der schles-
wig-holsteinischen Wirtschaft Bürgschaften 
und Gewährleistungen zu übernehmen sowie 
Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleis-
tungen darf 500.000.000 Euro nicht überstei-
gen. In Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 
hinaus darf das Finanzministerium gemein-
sam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zur 
Sicherung der Finanzierung des Schiffbaus 
auf schleswig-holsteinischen Werften Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewähr-
leistungen bis zum Höchstbetrag von insge-
samt 500.000.000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem jeweils zuständigen 
Fachministerium Bürgschaften, Garantien o-
der sonstige Gewährleistungen im Zusam-
menhang mit der Abdeckung von Haftpflich-
trisiken oder künftigen finanziellen Verpflich-
tungen, die sich insbesondere aus Tätigkei-
ten ergeben, die in den Anwendungsbereich 
des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen 
fallen, bis zur Höhe von insgesamt 
75.000.000 Euro zu übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
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(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam 
mit dem Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur zur Absicherung der dem Land 
Schleswig-Holstein, der Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Got-
torf, der Stiftung Schloss Eutin, der Kunst-
halle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universi-
tät überlassenen Leihgaben Landesgarantien 
und in Ausnahmefällen verschuldensunab-
hängige Haftungen bis zur Höhe von insge-
samt 300.000.000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. Das Nähere re-
gelt das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur in Abstimmung mit dem Finanzmi-
nisterium in einer Richtlinie. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
der IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-
VSH) im Rahmen einer Vereinbarung eine 
teilweise Haftungsfreistellung durch das Land 
Schleswig-Holstein von der Trägerhaftung für 
Dataport nach § 2 Absatz 5 des Dataport-
Staatsvertrages vom 27. August 2003, An-
lage zum Gesetz vom 15. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert 
durch Staatsvertrag vom 29. November 
2019, Anlage zum Gesetz vom 30. März 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 170), bis zu einer 
Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zuzusi-
chern. Durch geeignete Regelungen ist si-
cherzustellen, dass das Land Schleswig-Hol-
stein von der IT-VSH erst in Anspruch genom-
men werden kann, wenn der Anteil der IT-
VSH an dem Stammkapital von Dataport auf-
gebraucht ist. 

 

Redaktionelle Änderung.  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zugunsten des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein für Forderungen der Projektge-
sellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH 
gemäß § 16.4.1 des am 30. September 2014 
geschlossenen ÖPP-Vertrages eine Bürg-
schaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe die-
ser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht 
überschreiten. Inanspruchnahmen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
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(7) Die zuständigen Fachministerien dürfen 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
den Förderinstituten im Land die Übernahme 
entstehender Ausfälle von im Rahmen der 
Förderprogramme zur Abmilderung der Fol-
gen der stark gestiegenen Energiepreise zu-
gesagten Beteiligungen, Darlehen und über-
nommenen Bürgschaften gewährleisten. Die 
Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Si-
cherheitsleistungen des Landes darf 
500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. Das Finanzmi-
nisterium darf für die Gewährung der in Satz 
1 genannten Sicherheitsleistungen auf Antrag 
der fachlich zuständigen Ministerien erforder-
lich werdende Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken ein-
richten, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

  

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport 
 

  

(1) Das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber dem Statisti-
schen Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-
stein - Anstalt des öffentlichen Rechts für an-
teilige Beihilfeansprüche von Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamten, soweit 
sie auf Beschäftigungszeiten beim Land 
Schleswig-Holstein beruhen, für die gemäß 
versicherungsmathematischem Gutachten 
zum Jahresabschluss jeweils berechnete er-
forderliche Höhe abzugeben. 
 

Redaktionelle Änderung.  

(2) Das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die Investitionsbank Schleswig-Holstein 
(IB.SH) mit der Umsetzung eines Wohnungs-
bauprogrammes für Menschen mit geringem 
Einkommen zur Schaffung von preisgünsti-
gen Wohnungen zu beauftragen und der 
IB.SH die Erstattung der aus der Refinanzie-
rung entstehenden Zinsen zuzusagen. 
 

Redaktionelle Änderungen.   
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(3) Das Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport darf sich im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium gegenüber der 
IB.SH verpflichten, Darlehen, die die IB.SH ab 
dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang mit 
dem Wohnungsbauprogramm für Menschen 
mit geringem Einkommen zur Schaffung von 
preisgünstigen Wohnungen gewährt, auf An-
forderung der IB.SH zum Nennwert zu über-
nehmen. 
 

Redaktionelle Änderungen.  

(4) Das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die IB.SH mit der Errichtung und der Umset-
zung eines Baulandfonds („Aktiver Bauland-
fonds Schleswig-Holstein“) zur Unterstützung 
der Kommunen durch Darlehensvergabe bis 
zu einer Höhe von 100.000.000 Euro beim Er-
werb von Grundstücken zum Zwecke der 
Wohnraumschaffung zu beauftragen und der 
IB.SH die Erstattung der aus der Refinanzie-
rung entstehenden Zinsen zuzusagen. Der 
voraussichtliche Abrechnungsbetrag ist je-
weils im Folgejahr - erstmalig 2022 - im Haus-
halt zu veranschlagen. Die Deckung der Aus-
gaben erfolgt vorrangig bis zur Höhe von der-
zeit 13.000.000 Euro aus den Flächenma-
nagement-Mitteln des Ministeriums für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport. Die 
von der IB.SH gewährten Darlehen dürfen 
eine Laufzeit von maximal 15 Jahren haben. 
 

Redaktionelle Änderung.  

(5) Das Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport wird ermächtigt, gegen-
über der IB.SH die Übernahme von im Jahr 
2036 bestehenden Verlusten aus ausgefalle-
nen Darlehen des nach Absatz 4 errichteten 
Baulandfonds bis zu einer Höhe von 20 % der 
Darlehenssumme zu erklären. Die Darlehen 
dürfen in der Summe 100.000.000 Euro nicht 
übersteigen. 
 

Redaktionelle Änderungen.  
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(6) Das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und dem Ministerium für Energiewende, Kli-
maschutz, Umwelt und Natur die erforderli-
chen Erklärungen zum Abschluss einer 
Grundsatzvereinbarung (Letter of Intent) ge-
genüber dem Wasserverband Nord zur Betei-
ligung des Landes an einer neuen Trinkwas-
serleitung zwischen dem Festland und der In-
sel Pellworm abzugeben. 
 

  

(7) Das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die IB.SH zu beauftragen, zur Bereitstellung 
von zusätzlichen zinsgünstigen Darlehen im 
Rahmen der sozialen Wohnraumförderung 
Mittel von bis zu 175.000.000 Euro am Fi-
nanzmarkt aufzunehmen sowie der IB.SH die 
Erstattung des aus der Refinanzierung ent-
stehenden Zinsbedarfes zuzusagen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

Redaktionelle Änderung sowie Einfügung ei-
ner Regelung zur Anrechnung von Ermächti-
gungen aus Vorjahren. 

 

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Finanzministeriums 
 

Die Ermächtigungen der bisherigen Absätze 
3, 8 und 10 werden nicht mehr benötigt. 

 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für den Fachbereich Steuerverwaltung der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst-
leistung in Altenholz das notwendige Perso-
nal, insgesamt bis zu 11 Personen, gegen 
Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen. 
 

 
 

 

(2) Das Finanzministerium darf im Zusam-
menhang mit den Auswirkungen von Tierseu-
chen gegen Deckung zusätzliche Haushalts-
mittel bereitstellen, erforderliche neue Titel 
einrichten und Haushaltsmittel umsetzen. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
die zur Aufgabenerledigung der Fachaufsicht 
Geschäftsbereich Bundesbau durch das Amt 
für Bundesbau erforderlichen Anpassungen 
aufgrund sich ändernder Aufgaben und Bau-
volumina vorzunehmen. In diesem Zusam-
menhang dürfen erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken sowie im 
Einvernehmen mit dem Bund Planstellen und 
Stellen ausgebracht oder geändert werden, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

Folgeänderung.  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
den öffentlichen-rechtlichen Religionsgemein-
schaften eine Vereinbarung über die Vertei-
lung von Versorgungslasten bei Wechsel von 
Beamtinnen und Beamten oder Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten zwischen dem 
Land und den öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften abzuschließen, die den Rege-
lungen des Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Verteilung von Versorgungslasten 
bei bund- und länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln (Versorgungslas-
tenteilungsgesetz - VersLastG) vom 3. Juni 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) entspricht. 
 

Redaktionelle Änderungen.  

(5) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit den zuständigen Ressorts im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung von Son-
dervermögen des Landes sowie der Umset-
zung der aus diesen Sondervermögen finan-
zierten Programme Titel und Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungen einwilligen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Folgeänderung.  

(6) Kassengeschäfte für die von der IB.SH 
verwalteten Sondervermögen des Landes 
dürfen vom Finanzministerium - Landeskasse 
- wahrgenommen werden. Das Nähere, ins-
besondere die Sicherstellung des Zahlungs-
ausgleichs zum Jahresende, ist zwischen 
dem Finanzministerium und der IB.SH zu ver-
einbaren. 
 

Redaktionelle Änderungen.  
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(7) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres, Kom-
munales, Wohnen und Sport zur Umsetzung 
des kommunalen Infrastrukturprogramms er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einrichten oder ändern 
und in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einwilligen, soweit die Finanzierung 
gedeckt ist. 
 

Folgeänderung.  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
nach der Auflösung der hsh finanzfonds AöR 
und der hsh portfoliomanagement AöR für 
nachfolgende Ausgaben die erforderlichen Ti-
tel und Haushaltsvermerke einzurichten und 
zu ändern sowie zusätzliche Ausgaben zu 
leisten, soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Folgeänderung sowie Ergänzung um die hsh 
portfoliomanagement AöR, die zum 
30.09.2023 aufgelöst werden soll. Das Land 
als Rechtsnachfolger der Anstalten muss 
nachlaufende Aufgaben wahrnehmen und 
Kosten begleichen. 

 

§ 21 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Landwirtschaft, ländli-

che Räume, Europa und Verbraucherschutz 
 

  

 Streichung der Ermächtigung des bisherigen 
Absatzes 1 wegen Doppelung mit bisheri-
gem Absatz 4 Nr. 1. 
 

 

(1) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländli-
che Räume, Europa und Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium Aufgabenübertragungs-
verträge mit der IB.SH gemäß § 8 des Inves-
titionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 206), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Investitionsbankgesetzes vom 29. April 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 549), zur Übertra-
gung der verwaltungsmäßigen Durchführung 
der EU-Förderprogramme der „Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit“ (INTERREG) 
abzuschließen. Das Ministerium für Landwirt-
schaft, ländliche Räume, Europa und Ver-
braucherschutz wird des Weiteren ermäch-
tigt, gegenüber der EU Gewährleistungen für 
die Beteiligung von Partnern aus Schleswig- 
Holstein an den Förderprogrammen der Eu-
ropäischen Territorialen Zusammenarbeit“ bis 
zu einem Betrag von 15.000.000 Euro zu 
übernehmen. In Anspruch genommene Er-
mächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. 

Folgeänderung und redaktionelle Änderun-
gen. 
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Landwirt-
schaft, ländliche Räume, Europa und Ver-
braucherschutz im Zusammenhang mit den 
Wasserstoffprojekten „GREATER4H“ und 
„STRINGH2Act“ erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen, zu ändern, in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen so-
wie Planstellen und Stellen umzusetzen, zu 
heben oder umzuwandeln, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme im Einzelplan 08 ge-
deckt ist. 
 

Folgeänderung.  

(3) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländli-
che Räume, Europa und Verbraucherschutz 
und das Ministerium für Energiewende, Kli-
maschutz, Umwelt und Natur werden er-
mächtigt, bei gemeinsam mit der Europäi-
schen Union (EU) finanzierten Maßnahmen 
Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehenen 
EU-Fördermittel zu machen oder entspre-
chende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächti-
gungen eingelöst werden können. Diese Er-
mächtigung gilt für folgende gemeinsam mit 
der EU finanzierten Programme: 
 

Folgeänderung.  

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 über die Förde-
rung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 in der jeweils aktuellen Fas-
sung sowie das Folgeprogramm, 
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2. Operationelles Programm für Deutschland 
für den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds (EMFF) Förderperiode 2014 bis 
2020 (CCl-Nr. 2014 DE14MFP001) gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Mai 2014 über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 
861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 
791/2007 des Rates und der Verordnung 
(EU) Nr. 1255/2011 in der jeweils aktuellen 
Fassung sowie des Deutschen Programms 
für den Europäischen Meeres-, Fischerei- 
und Aquakulturfonds (EMFAF) 2021 bis 
2027 (CCl-Nr. 2021DE14MFPR001) gemäß 
Verordnung (EU) 2021/1139 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
7. Juli 2021 über den Europäischen Mee-
res-, Fischerei- und Aquakulturfonds und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1004 in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

  

(4) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländli-
che Räume, Europa und Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, eine Freihalteerklärung ge-
genüber den Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten - Anstalt des öffentlichen Rechts 
für anteilige Pensionsansprüche an Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim 
Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe 
von 255.000 Euro und für anteilige Pensions-
beihilfeansprüche an Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte, soweit sie auf Be-
schäftigungszeiten beim Land Schleswig-Hol-
stein beruhen, in Höhe von 30.000 Euro ab-
zugeben. 
 

Folgeänderung.  

(5) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländli-
che Räume, Europa und Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, gegenüber der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein auf die 
Abführung von Einnahmen aus Gebühren, 
Bußgeldern und sonstigen Erlösen, die über 
den in die Berechnung des Zuschusses bei 
Titel 0802 - 671 23 MG 21 eingestellten Ein-
nahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, 
soweit diese zusätzlichen Einnahmen zur De-
ckung von notwendigen Kosten der Landwirt-
schaftskammer aus der Wahrnehmung der 
Weisungsaufgabe verwendet werden. 

Folgeänderung.  
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(6) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländli-
che Räume, Europa und Verbraucherschutz-
wird ermächtigt, der Akademie für ländliche 
Räume e.V. im Landesamt für Landwirtschaft 
und nachhaltige Landentwicklung am Stand-
ort Flintbek Büroinfrastruktur in einem Gegen-
wert von bis zu 10.000 Euro zur unentgeltli-
chen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
 

Folgeänderung. 
 

 

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute 

 

  

(1) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium die staatlichen Hochschulen des 
Landes ermächtigen, zur Beteiligung an zu 
gründenden oder bereits bestehenden Ge-
sellschaften Geschäftsanteile jeweils bis zur 
Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung zu 
leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel 
einrichten. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) in das Betriebsmittelverfahren für öf-
fentliche Kassen einzubeziehen und das Nä-
here mit dem UKSH zu vereinbaren. 
 

Redaktionelle Änderungen.  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur Erbbaurechte an Grund-
stücken zugunsten der Stiftung Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) un-
ter vollständigem Verzicht auf den Erbbau-
zins zu bestellen. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für All-
gemeine und Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur im Zusammen-
hang mit dem Umwandlungsprozess der 
Universität Lübeck in eine Stiftungsuniversität 
und für den Betrieb der Stiftungsuniversität 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einzurichten oder zu 
ändern sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung. Die Regelung ist 
weiterhin erforderlich, da nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass im Rahmen der Eva-
luierung des Stiftungsgesetzes und des Um-
wandlungsprozesses flexibel im Haushalts-
vollzug reagiert werden muss. 

 

(5) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium mit der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein vertragli-
che Vereinbarungen über die Sanierung, den 
Umbau und die Erweiterung von Gebäuden 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein in Osterrönfeld, die von der Fachhoch-
schule Kiel genutzt werden, zu schließen. Es 
kann entweder die Durchführung von Maß-
nahmen durch die Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein oder die Durchführung als 
Landesbaumaßnahmen vorgesehen werden. 
Zur Umsetzung des Vertrages kann das Fi-
nanzministerium erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einrichten oder ändern, in zusätzliche Ausga-
ben einwilligen sowie erforderliche Umset-
zungen von Mitteln vornehmen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
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(6) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen 
des Landes darf das Ministerium für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium neue Planstellen und 
Stellen einrichten sowie kw-Vermerke strei-
chen, die in den Stellenplänen und -übersich-
ten der Hochschulen aufzunehmen sind, so-
weit die Hochschulen eine zwischen dem Mi-
nisterium für Allgemeine und Berufliche Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
und dem Finanzministerium abgestimmte 
langfristige Personalplanung vorlegen. Zur 
Deckung dringender Bedarfe können im Vor-
wege bis zu 30 Planstellen und Stellen ausge-
bracht werden. 
 

  

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen 
des Landes darf das Ministerium für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium neue befristete Plan-
stellen und Stellen einrichten, die in den Stel-
lenplänen und -übersichten der Hochschulen 
aufzunehmen sind, sofern die zusätzlichen 
Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04 
gedeckt sind. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem Ministerium für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur zur Sicherstellung ei-
nes geeigneten Insolvenzschutzes für die Ar-
beitszeitregelungen über Langzeitkonten bei 
der Max-Planck-Gesellschaft Bürgschaften 
und Gewährleistungen bis zu einer Gesamt-
höhe von 50.000 Euro zu übernehmen. 
 

  

(9) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zum Aufbau eines Schiffspools 
Wasserfahrzeuge kostenlos einer Betreiber-
gemeinschaft für deutsche Forschungsschiffe 
übereignen. Das Finanzministerium darf auf 
Antrag des Ministeriums für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur die entsprechenden Titel einrich-
ten und aus dem Kapitel 0723 TG 62 und 64 
Mittel umsetzen. 
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(10) Für die Beteiligung des Landes an der 
Deutschen Allianz für Meeresforschung darf 
das Finanzministerium auf Antrag des Minis-
teriums für Allgemeine und Berufliche Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushalts-
vermerken einrichten, umsetzen und ändern, 
soweit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

  

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur zur anteiligen Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein an einer au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtung des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) für die Entwicklung von integrierten 
Systemen zur energieeffizienten und emissi-
onsarmen Bereitstellung von Strom sowie 
Wärme und Kälte für Fracht- und Passagier-
schiffe erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder 
zu ändern, in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie eine Plan-
stelle oder Stelle einzurichten, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gegenüber dem UKSH die Kostenübernahme 
für einzelne durch das UKSH zunächst vorzu-
finanzierende Investitionsmaßnahmen nach  
§ 9 Absatz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 
des Gesetzes über die Hochschulen und 
das Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein vom 5. Februar 2016 (GVOBl Schl.-H. 
S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 3. Februar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 102), bis zu einer Höhe 
von insgesamt 150.000.000 Euro rechtsver-
bindlich zuzusagen. Zusagen aus den Vorjah-
ren sind anzurechnen. Die Auszahlung soll ab 
dem Haushaltsjahr 2026 in jährlichen Raten 
in Höhe von mindestens 25.000.000 Euro er-
folgen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist zu-
lässig, soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderungen.  
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(13) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium im Zusammenhang mit dem 
OP EFRE S-H 2021-2027 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern, sowie 
in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungs-
ermächtigungen einwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(14) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses zum Zwecke der ge-
meinschaftlichen Zusammenarbeit im Zu-
sammenhang mit der Unterstützung von Pro-
jekten der Fraunhofer-Gesellschaft, der 
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V., der 
Max-Planck-Gesellschaft, der Union der 
Akademien - Akademienprogramm sowie 
der Leibniz-Gemeinschaft in Schleswig-
Holstein erforderlich werdende Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie 
in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungs-
ermächtigungen in Höhe von bis zu 
3.000.000 Euro einwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Die Erweiterung des bisherigen Absatzes um 
alle außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen kommt dem Erfordernis entgegen, 
diese bei unterjährig auftretenden, außer-
planmäßigen Mehrbedarfen im Rahmen von 
Beschlüssen der Gemeinsamen Wissen-
schaftsministerkonferenz (GWK) unterstüt-
zen zu können. Darüber hinaus können 
durch solche außerplanmäßigen Mehrbe-
darfe Bundesmittel in nicht unwesentlichem 
Anteil für SH akquiriert werden. Der Auf-
wuchs von 2 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro resul-
tiert daraus, dass nicht nur wie bisher Fraun-
hofer Einheiten im Fokus stehen, sondern 
auch die anderen aufgeführten Forschungs-
einrichtungen. 

 

(15) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur und mit der Staatskanzlei 
zum Zwecke der gemeinschaftlichen Zusam-
menarbeit im Zusammenhang mit der Unter-
stützung von Projekten für die Digitalisierung 
in Schleswig-Holstein erforderlich werdende 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einrichten oder än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen einwilligen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
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(16) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zur Umsetzung der Auswir-
kungen einer Neuregelung der Approba-
tionsordnung für Ärzte (ÄApprO) vom 
27. Juni 2002 (BGBL. I S. 2405), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 7. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 148), erforder-
liche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einrichten o-
der ändern und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungsermächtigungen einwilligen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. Der Gesamtbetrag der Zuschüsse 
für investive Maßnahmen darf 4.000.000 
Euro nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag 
der Zuschüsse für Forschung und Lehre in 
der klinischen Medizin, die aus der voraus-
sichtlichen Neuregelung entstehen, darf 
2.754.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Die 
Zuschüsse verringern sich um Beträge, die 
vom Bund für den jeweiligen Zweck bereitge-
stellt werden. 
 

Redaktionelle Änderung.  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur Erbbaurechte an Grund-
stücken zugunsten der Fraunhofer-Gesell-
schaft für das Gelände der ehemaligen Ge-
sellschaft für Marine Aquakultur mbH (GMA) 
in Büsum unter vollständigem Verzicht auf 
den Erbbauzins zu bestellen. 
 

  

(18) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur im Zusammenhang mit der 
Etablierung eines Schleswig-Holsteinischen 
Wissenschaftspreises erforderlich werdende 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einrichten oder än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen einwilligen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
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(19) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium im Zusammenhang mit dem 
Antragsverfahren zur Exzellenzstrategie der 
schleswig-holsteinischen Hochschulen Zusa-
gen zur erforderlichen Antragsunterstützung 
und für die damit verbundenen Ausgaben ab-
geben. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung 
dürfen die für die damit einhergehende Kofi-
nanzierung des Landes an der Finanzierung 
der Exzellenzcluster und der Exzellenzuniver-
sität gemäß der Bund-Länder-Verwaltungs-
vereinbarung erforderlichen Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken eingerichtet oder geändert sowie in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungser-
mächtigungen eingewilligt werden, soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
Dies gilt entsprechend für eine ergänzende 
Grundausstattung der erfolgreich eingewor-
benen Exzellenzcluster. 
 

  

(20) Das Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium im Zusammen-
hang mit einem Bund-Länder-Programm 
über die Förderung der angewandten For-
schung und Entwicklung an Fachhoch-
schulen erforderlich werdende Planstellen 
und Stellen sowie Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten und ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben oder Verpflichtungs-
ermächtigungen einwilligen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Derzeit verhandeln Bund und Länder über 
die Fortführung des Programmes „For-
schung und Entwicklung an Fachhochschu-
len“ im Rahmen einer Vereinbarung nach 
Art. 91 b Abs.1 GG. Das Programm läuft 
derzeit Ende 2023 aus. Vor Ende des 3. 
Quartals 2023 ist nicht mit einer Einigung zu 
rechnen. Der Bund macht für eine Fortfüh-
rung des Programms eine finanzielle Betei-
ligung der Länder zur Bedingung. Er fordert 
eine Beteiligung von 50 % nach dem Sitz-
landprinzip der geförderten Einrichtungen. 
Einige Länder wollen allenfalls eine Beteili-
gung im Sinne einer Aufstockung des Bun-
desanteils. Derzeit ist weder absehbar, wie 
eine Einigung ausfallen könnte, noch in wel-
cher Höhe die Förderanteile Schleswig-Hol-
steins ausfallen könnten. 
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(21) Das Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium im Zusammen-
hang mit der Allianz für Lehrkräftebildung 
erforderlich werdende Planstellen und 
Stellen sowie Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten und ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben oder Verpflichtungs-
ermächtigungen einwilligen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Aktuell gehört die bedarfsgerechte Versor-
gung der Schulen mit Lehrkräften zu den 
vordringlichsten Aufgaben der Allianz für 
Lehrkräftebildung. Für die Planung von kon-
kreten Maßnahmen, die nahezu ausschließ-
lich zu Personaleinstellungen führen, ist für 
die Hochschulen die Perspektive einer 
strukturellen Finanzierung unerlässlich. Auf-
grund der strukturellen Komplexität und des 
bisherigen Konkretisierungsrades ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eine dezidierte 
haushaltstechnische Veranschlagung im 
Landeshaushalt noch nicht möglich. Die 
Schaffung einer haushaltsrechtlichen 
Grundlage dazu ist dennoch unbedingt er-
forderlich. 
 

 

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Arbeit, Technologie und Tourismus 
 

  

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und nach Einwilligung des Finanzausschus-
ses mit Verkehrsunternehmen, Fahrzeugvor-
haltegesellschaften und Finanziers Vereinba-
rungen zur Stabilisierung und Verbesserung 
der Verkehrsbedienung im öffentlichen Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) einschließ-
lich etwaiger SPNV-Ersatzleistungen mit dem 
Ziel, die Attraktivität zu erhöhen, schließen 
und dabei zusagen, diese bei einer etwaigen 
Umsatzsteuerpflicht der Zuschüsse des Lan-
des von entsprechenden Belastungen freizu-
stellen. Hierzu gehören auch Garantien des 
Landes, mit denen es umfassend die Risiken 
aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen, 
auch einrede- und einwendungsfrei, über-
nimmt. Darüber hinaus können Vereinbarun-
gen über die Beteiligung des Landes an Fahr-
zeugvorhaltegesellschaften zwecks Abwen-
dung drohender Insolvenz oder einer sonsti-
gen Krisensituation getroffen werden. 
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(2) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus oder 
anderen betroffenen Ressorts im Zusammen-
hang mit der Regionalisierung des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) erforder-
liche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben einwilligen, 
die infolge Nichtbesetzung oder Wegfalls von 
Planstellen und Stellen erspart werden. 
 

  

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und nach Einwilligung des Finanzausschus-
ses mit der Freien und Hansestadt Hamburg, 
schleswig-holsteinischen Kreisen und kreis-
freien Städten Vereinbarungen über ein 
ÖPNV-Angebot zur ausreichenden und si-
cheren Versorgung der Bevölkerung mit Nah-
verkehrsleistungen, über die Einführung ei-
nes landesweit geltenden Tarifsystems zur 
transparenteren ÖPNV-Nutzung sowie zur 
Gründung und zum Betrieb einer diesen Zie-
len dienenden Nahverkehrsinstitution schlie-
ßen, in denen auch die Finanzierung geregelt 
wird. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus bei 
Übernahme oder Umstellung der Verwaltung 
von Kreisstraßen durch das Land gemäß § 53 
Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Schleswig-Holstein vom 25. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 631), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-
H. S. 622), erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einrichten 
oder ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, soweit hierfür 
nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbind-
lich zugesagt sind oder die Finanzierung der 
Maßnahmen anderweitig gedeckt ist. 
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(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und nach Einwilligung des Finanzausschus-
ses mit Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
Verträge schließen mit der Zusage, sich im 
Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen 
an den Planungskosten für Schieneninfra-
strukturmaßnahmen zu beteiligen sowie im 
Falle der Nichtrealisierung der betreffenden 
Maßnahmen den Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen diese zu erstatten, wenn das je-
weilige Projekt aus Gründen, die das Land zu 
vertreten hat, nicht realisiert wird. Zudem dür-
fen Vereinbarungen mit dem Bund, der Freien 
und Hansestadt Hamburg und den Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen zur Finanzie-
rung der Realisierung von Eisenbahninfra-
strukturprojekten getroffen werden. Außer-
dem dürfen Mittel für grundstücksbezogene 
Rechtsgeschäfte sowie zur Herrichtung von 
Grundstücken zur zweckgerechten Verwen-
dung nach dem Landeseisenbahngesetz, die 
zur Realisierung einer Schieneninfrastruktur-
maßnahme erforderlich sind, Eisenbahninfra-
strukturunternehmen, Verkehrsunternehmen 
oder der Freien und Hansestadt Hamburg zur 
Verfügung gestellt werden, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme gedeckt ist. Ferner 
dürfen Verträge, die auch Finanzierungsrege-
lungen enthalten, mit Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen geschlossen werden, um ge-
fährdete Trassen zu sichern oder um die Ei-
senbahninfrastruktur zu erhalten oder zu ver-
bessern. Das Finanzministerium darf erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einwilligen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
der Eichdirektion Nord - Anstalt des öffentli-
chen Rechts für anteilige Beihilfeansprüche 
an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in 
Höhe bis zu 300.000 Euro abzugeben. 
 

  



- 64 - 
 

 

Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
der IB.SH die Übernahme entstehender Aus-
fälle von im Rahmen der IB.SH Darlehenspro-
gramme für KMU zugesagten Darlehen ga-
rantieren. Die von der IB.SH zugesagten Dar-
lehen dürfen eine Laufzeit von maximal zwölf 
Jahren sowie die einmalige Möglichkeit der 
Verlängerung um zwei Jahre haben. Das Ob-
ligo dieser Darlehen darf pro Haushaltsjahr in 
der Summe 20.000.000 Euro nicht überstei-
gen. Die Ausfallgarantie des Landes darf bis 
zu 3.500.000 Euro betragen. 
 

Redaktionelle Änderungen.  

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, im Rahmen der Kommunalisierung, 
Privatisierung und Einziehung der landesei-
genen Häfen Vereinbarungen über die Über-
tragung des Eigentums von Hafengrundstü-
cken, Wasserflächen und sonstigen Vermö-
gensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang ste-
hender Rechtsgeschäfte zu schließen. Für 
diese Fälle kann das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO zu-
lassen; es darf erforderliche Titel sowie Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Haushaltsvermerken einrichten oder 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und nach Einwilligung durch den Finanzaus-
schuss zur Absicherung bestimmter Kredite 
der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochterge-
sellschaften Bürgschaften, Garantien oder 
sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von 
insgesamt 70.000.000 Euro übernehmen. 
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(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
der Wirtschaftsförderung und Technologie 
Transfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) 
für Pensionsansprüche ehemaliger Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben. 
 

  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 11 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium für 
gewährte Beteiligungen im Rahmen eines in-
novativ ausgerichteten Beteiligungsfonds aus 
dem OP EFRE S-H 2021-2027 entstehende 
Ausfälle bis zu einem Gesamtvolumen von 
50.000.000 Euro garantieren. Die Ausfallga-
rantie des Landes darf in der Summe den Be-
trag von 6.000.000 Euro und im Einzelfall 
12 % an einer Beteiligung nicht überschrei-
ten. Die bis zum 31. Dezember 2029 aus dem 
Beteiligungsfonds gewährten Beteiligungen 
dürfen einmalig um fünf Jahre verlängert und 
maximal bis zum 31. Dezember 2044 garan-
tiert werden. 
 

Folgeänderung.  

 Mit der Regierungsneubildung sind Zustän-
digkeiten auf das MEKUN übergegangen. 
Die für das MWVATT geltende Ermächtigung 
des bisherigen Absatz 13 ist jetzt bei den Er-
mächtigungen des MEKUN in § 27 als Ab-
satz 12 aufgenommen. 
 

 

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
entstehende Ausfälle der im Rahmen des 
EFRE-Risikokapital-Fonds Schleswig-Hol-
stein II (ERF II / EFRE II) gewährten Beteili-
gungen bis zu einem Fondsvolumen von 
2.000.000 Euro garantieren. Die Ausfallga-
rantie des Landes darf in der Summe den Be-
trag von 1.400.000 Euro und im Einzelfall 70 
% an einer Beteiligung nicht übersteigen. Die 
bis zum 31. Dezember 2025 laufenden Betei-
ligungen dürfen um maximal fünf Jahre ver-
längert und maximal bis zum 31. Dezember 
2030 garantiert werden. 
 

Folgeänderung.  
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(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die Übernahme entstehender Ausfälle von im 
Rahmen des Verstetigungsprogrammes der 
Säule II der KfW bis 2042 gewährten Beteili-
gungen garantieren. Das Fondsvolumen darf 
während des Investitionszeitraums von vier 
Jahren den Betrag von 20.000.000 Euro nicht 
überschreiten. Die Ausfallgarantie des Lan-
des darf in der Summe den Betrag von 
3.000.000 Euro und im Einzelfall 15 % an ei-
ner Beteiligung nicht überschreiten. Die bis 
zum 31.12.2027 aus dem Verstetigungspro-
gramm gewährten Beteiligungen dürfen um 
maximal fünf Jahre verlängert und maximal 
bis zum 31. Dezember 2042 garantiert wer-
den. 
 

Folgeänderung.  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
für Maßnahmen zur Förderung der Dekarbo-
nisierung der schleswig-holsteinischen Wirt-
schaft erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder 
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Fi-
nanzierung durch Entnahmen aus dem Son-
dervermögen Energie- und Wärmewende, Kli-
maschutz und Bürgerenergie gedeckt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgeänderung.  
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§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Allgemeine und  
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 

und Kultur 
 

Die Ermächtigung der bisherigen Absätze 10 
und 16 werden nicht mehr benötigt. 
 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Zusammenhang mit der Förderung von 
Betreuungs- und Ganztagsangeboten auf An-
trag des Ministeriums für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur Mittel aus den in den Kapiteln 0711 
bis 0715 veranschlagten Personalkostenan-
sätzen umzusetzen, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten oder zu ändern sowie Planstel-
len und Stellen auszubringen, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen 
sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln 
vorzunehmen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur die im Zusammenhang mit der 
Neuordnung der vertraglichen Beziehungen 
mit der Freien und Hansestadt Hamburg er-
forderlich werdenden Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigun-
gen einwilligen, soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
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(3) Das Finanzministerium darf auf Antrag 
des Ministeriums für Allgemeine und Berufli-
che Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur oder anderer Ressorts und gegebe-
nenfalls im Einvernehmen mit weiteren Res-
sorts im Zusammenhang mit Veränderungen 
bei Landesförderzentren im Sinne von § 54 
Absatz 2 Schulgesetz erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einrichten, um-
setzen und ändern sowie Planstellen und 
Stellen ausbringen, umsetzen und ändern so-
wie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einwilligen, soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. Das Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur oder andere Ressorts dür-
fen im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium in diesem Zusammenhang Verträge zur 
Regelung der Angelegenheiten dieser För-
derzentren schließen, soweit die Finanzie-
rung gedeckt ist. 
 

  

(4) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozia-
len Jahres (Schule) darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
 

  

(5) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes zu-
sagen, dass auf die Erstattung von Personal- 
und Sachausgaben verzichtet wird, die durch 
den Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Landes im Rahmen der Ge-
schäftsführung der Kulturstiftung entstehen. 
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(6) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zur Sicherung der Finanzierung 
der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festi-
val Bürgschaften, Garantien, Sicherheitsleis-
tungen einschließlich Patronatserklärungen 
oder sonstige Gewährleistungen bis zu einem 
Betrag von 1.200.000 Euro übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(7) Das Ministerium für Allgemeine und Beruf-
liche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt 
Kiel die Zusage zu erteilen, sich an den Kos-
ten der Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen des Konzertsaalgebäudes „Kie-
ler Schloss“ mit bis zu 11.000.000 Euro zu be-
teiligen, sofern die Gesamtfinanzierung gesi-
chert ist. Hierfür wird das Finanzministerium 
ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für 
Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur im Einzelplan 
16 Titel mit entsprechendem Ansatz und Ver-
pflichtungsermächtigung sowie Haushalts-
vermerken einzurichten. Die Deckung der 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung 
erfolgt durch Entnahme aus dem Sonderver-
mögen IMPULS 2030, durch Entnahme aus 
der Rücklage IMPULS 2030 oder durch Min-
derausgaben im Einzelplan 16. 
 

  

(8) Auf Antrag des Ministeriums für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur darf das Finanzministe-
rium für das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein Stellen einrichten, kw-
Vermerke ausbringen und streichen, soweit 
die Finanzierung gesichert ist. 
 

  

(9) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 
2019-2024 darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen 
und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
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(10) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-
Programms (0710 - MG 27) und des mit dem 
Bund zu vereinbarenden Startchancen-
Programms darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen 
und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
 

Folgeänderung. Außerdem Ergänzung der 
Ermächtigung, da aktuell zwischen dem 
Bund und den Ländern das Startchancen-
Programm mit mehreren Programmsäulen 
verhandelt wird. Um unterjährig handlungs-
fähig zu sein, bedarf es einer Grundlage im 
Haushaltsgesetz. Aufgrund der inhaltlichen 
Nähe zum Landesprogramm der Perspek-
tiv-Schulen erfolgt eine Erweiterung dieser 
Bestimmung. 

 

 

(11) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die 
friesische Volksgruppe im Land Schleswig-
Holstein (Friesenstiftung) zu gestatten, bis zu 
50 % der nach § 7 Absatz 4 Nummer 5 und 
§ 8 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung 
des Staatsvertrages zur Neuregelung des 
Glücksspielwesens in Deutschland vom 
2. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 92), zur 
Verfügung stehenden Mittel für die Erfüllung 
ihres Stiftungszwecks zu verwenden. Die Mit-
tel sind ansonsten ausschließlich für die Auf-
stockung des Stiftungsvermögens der Frie-
senstiftung zu nutzen. 
 

Folgeänderung sowie redaktionelle Ände-
rung. 

 

(12) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes 
für die Berufliche Eingangsorientierung in 
Schulen in Schleswig-Holstein darf das Fi-
nanzministerium auf Antrag des Ministeriums 
für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Kultur erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken ein-
richten, umsetzen und ändern, soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. 
 

Folgeänderung.  
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(13) Zur Umsetzung des Vorhabens der Stär-
kung der Eigenverantwortung der Schulen in 
Schleswig-Holstein darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen und umsetzen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Folgeänderung.  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für All-
gemeine und Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur die erforderli-
chen Willenserklärungen zur Anpassung des 
bestehenden oder zum Abschluss eines 
neuen Mietvertrages und einer Erhöhung des 
Mietzinses im Zuge der Modernisierungen 
durch den Vermieter der vom Land für die 
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 
und das Landesamt für Denkmalpflege 
Schleswig-Holstein im Sartori & Berger-Spei-
cher, Wall 47-51, 24103 Kiel angemieteten 
Räumlichkeiten abzugeben, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme gedeckt ist. Zur Um-
setzung der Maßnahme darf das Finanzminis-
terium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder 
ändern, sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vornehmen. 
 

Folgeänderung.  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Zusammenhang mit dem Ausbau des 
schulischen Ganztags aufgrund des Rechts-
anspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder (Investitions- und Betriebskosten) 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten oder zu ändern, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen 
sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln 
vorzunehmen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Folgeänderung.  
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(16) Für durch die Umstellung vom achtjähri-
gen auf den neunjährigen Bildungsgang an 
Gymnasien ausgelösten und nachgewiese-
nen Mehrbedarf von Schulträgern darf das Fi-
nanzministerium auf Antrag des Ministeriums 
für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Kultur erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken ein-
richten, umsetzen und ändern, soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. Um den erhöhten 
Bedarf an Lehrkräften für Gymnasien in 
Teilen zu decken, darf das Ministerium für 
Allgemeine und Berufliche Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Kultur für den 
Zeitraum vom 1. August 2024 bis 31. Ja-
nuar 2026 unter Anrechnung des Kontin-
gents von § 14 Absatz 7 bis zu 45 Lehrkräf-
testellen mit jeweils bis zu 2 Lehrkräften in 
Ausbildung besetzen. 

Folgeänderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um den erhöhten Bedarf an Gymnasiallehr-
kräften ab dem Jahr 2026 in Teilen decken 
zu können sind temporär die Ausbildungs-
zahlen zu erhöhen. Im Rahmen des 18-mo-
natigen Vorbereitungsdienstes können 90 
zusätzliche Lehrkräfte ausgebildet werden. 
Der Ausbildungsbedarf löst einen Betreu-
ungsaufwand von 9 Studienleitungsstellen 
aus, der im entsprechenden Zeitraum im 
Kapitel 0717 bereitzustellen ist. 
 

 

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur der Zahlung von Anwärter-
sonderzuschlägen entsprechend § 69 Besol-
dungsgesetz Schleswig-Holstein vom 26. 
Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153, 154), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 
156), in der Lehrerlaufbahn der Studienrätin-
nen und Studienräte an Berufsbildenden 
Schulen bis zur Höhe von jeweils 600.000 
Euro in den Jahren 2024, 2025 und 2026 zu-
zustimmen. Zur Deckung der Mehrausgaben 
sind bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im 
Kapitel 0703 nicht zu besetzen. 
 

Folgeänderung, redaktionelle Änderung so-
wie Anpassung der Haushaltsjahre. 
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(18) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung 
des Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu 
Unterbringungs- und Fahrtkosten von berufs-
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern 
bei Berufsschulunterricht an zentralen Orten 
darf das Finanzministerium auf Antrag des Mi-
nisteriums für Allgemeine und Berufliche Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und erforderlichen Haushaltsvermer-
ken einrichten, umsetzen und ändern sowie 
Planstellen und Stellen ausbringen, soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. 
 

Folgeänderung.  

(19) Das Ministerium für Allgemeine Berufli-
che Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur wird ermächtigt, mit der Stiftung 
Schloss Glücksburg Verhandlungen über 
eine erhöhte institutionelle Förderung zu füh-
ren und dafür einen entsprechenden Vertrag 
für die Jahre 2024 bis 2028 zu schließen. Das 
Volumen einer Verständigung ist auf bis zu 
1.240.000 Euro für den genannten Zeitraum 
beschränkt. 
 

Folgeänderung.  

(20) Das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zur Sicherung des Erwerbs 
einer Immobilie durch den Büchereiverein 
Schleswig-Holstein e.V. Bürgschaften, Ga-
rantien, Sicherheitsleistungen einschließlich 
Patronatserklärungen oder sonstige Gewähr-
leistungen bis zu einem Betrag von 
13.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen. Auf die Erhebung von Be-
arbeitungs- und Bürgschaftsentgelten wird 
verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgeänderung.  
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§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Justiz und Gesundheit 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit im Zusammenhang mit der Neu-
ausrichtung der Unterbringung und Betreu-
ung der Sicherungsverwahrten sowie der 
Strafgefangenen mit angeordneter oder vor-
behaltener Sicherungsverwahrung im Einzel-
plan 09 und Einzelplan 12 erforderliche Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen, Verpflich-
tungsermächtigungen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten, soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
 

  

(2) Das Ministerium für Justiz und Gesundheit 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium zusätzliche Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Einführung des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs zu tätigen, soweit 
die Finanzierung der Maßnahme im Einzel-
plan 09 gesichert ist. Hierzu wird das Finanz-
ministerium ermächtigt, auf Antrag des Minis-
teriums für Justiz und Gesundheit erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Neuordnung der Er-
stattung von Kosten in Staatsschutzsachen 
bei dem Hanseatischen Oberlandesgericht 
und der Hamburger Generalstaatsanwalt-
schaft an die Freie und Hansestadt Hamburg 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und Ge-
sundheit erforderliche Titel mit den entspre-
chenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, soweit die Fi-
nanzierung gedeckt ist. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit im Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung der Abschiebungshaft erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwil-
ligen, sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz und 
Gesundheit im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Paktes für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen, sowie Planstellen und 
Stellen auszubringen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Soziales, Jugend,  
Familie, Senioren, Integration  

und Gleichstellung 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Ju-
gend, Familie, Senioren, Integration und 
Gleichstellung im Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Personengruppen aus dem 
Ausland im Rahmen humanitärer Aufnahme-
programme erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 2 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 



- 76 - 
 

 

Gesetzestext Begründung  
 

 

 

(2) Das Ministerium für Soziales, Jugend, Fa-
milie, Senioren, Integration und Gleichstel-
lung wird ermächtigt, den Kreisen und kreis-
freien Städten Erstattungen für Aufwendun-
gen von bis zu insgesamt 400.000 Euro jähr-
lich bis zu einer Dauer von fünf Jahren, in 
Ausnahmefällen mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums auch für einen längeren Zeit-
raum, zuzusagen, die ihnen für die Anmietung 
oder Pacht geeigneter Gebäude zur Unter-
bringung von Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern entstehen, soweit die Ausgaben im 
Einzelplan 10 gedeckt sind. Sollte die De-
ckung nicht im Einzelplan 10 dargestellt wer-
den können, bedarf die Zusage der Einwilli-
gung des Finanzministeriums. 
 

Folgeänderung.  

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und Natur 

 

  

(1) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, 
mit Waldeigentümerinnen und Waldeigentü-
mern zur Erhaltung der NATURA 2000-Ge-
biete und der Flächen entsprechend Artikel 
10 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (FFH-Richtlinie) im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes langfristige Ver-
träge zu schließen. Die erforderlichen Haus-
haltsmittel werden innerhalb des Einzelplans 
13 gedeckt. 
 

  

(2) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur darf für die 
Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in 
Höhe der von den Betreibern zu erstattenden 
Mittel eingehen. 
 

  

(3) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für 
die auftragsweise Wahrnehmung bergbe-
hördlicher Aufgaben und Aufgaben der Koh-
lenwasserstoffgeologie des Landes Schles-
wig-Holstein durch niedersächsische Behör-
den einzugehen oder zu verlängern. 
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(4) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium bei 
100 % fremdfinanzierten Projekten bis zu 
sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche 
Planstellen und Stellen im Landesamt für Um-
welt einzurichten, soweit die damit verbunde-
nen Ausgaben gedeckt sind. 
 

  

(5) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die unentgeltliche Übertragung von Teilen der 
unteren Treene (sogenannte Sielzüge) nebst 
angrenzenden Uferbereichen an die Stadt 
Friedrichstadt vertraglich zu regeln. In diesem 
Zusammenhang kann das Finanzministerium 
Ausnahmen von den Bestimmungen des § 64 
LHO zulassen. 

 

  

(6) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium im 
Schadensfall im Zusammenhang mit dem 
„Staatsvertrag über die Flutung der Havelpol-
der und die Einrichtung einer gemeinsamen 
Schiedsstelle“ zusätzliche Ausgaben zu täti-
gen. Hierzu wird das Finanzministerium er-
mächtigt auf Antrag des Ministeriums für 
Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Na-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und entsprechende 
Haushaltsvermerke einzurichten, zu ändern 
und Mittel umzusetzen sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigun-
gen einzuwilligen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Energie-
wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur zur 
Umsetzung der Landesstrategie zur Siche-
rung der biologischen Vielfalt erforderliche Ti-
tel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken, auch in den Einzelplä-
nen 06, 07, 08 und 10, einzurichten, umzuset-
zen und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

Anpassung an die geänderte Geschäftsver-
teilung der Epl. 08 und 13. 
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(8) Das Ministerium für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium in 
zusätzliche Ausgaben zur verpflichtenden 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
bis zu einem Betrag von 2.000.000 Euro für 
investive Maßnahmen einzuwilligen, soweit 
die Finanzierung durch Mittel aus dem Einzel-
plan 12 gedeckt ist. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Energie-
wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur im 
Rahmen der Umsetzung einer neuen Verein-
barung mit Hamburg über die Erlaubnis zur 
Verbringung von Hamburger Baggergut zur 
Zuführung der aus der Vereinbarung erwarte-
ten Einnahmen in ein noch zu errichtendes 
Sondervermögen zum Zweck der Finanzie-
rung von Vorhaben des Nationalparks Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer und der grün-
blauen Infrastruktur, insbesondere der Bio-
diversitätsstrategie, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und Haushaltsvermerke einzurichten und zu 
ändern, Planstellen und Stellen einschließlich 
notwendiger Vermerke einzurichten und um-
zusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen durch Einnah-
men auf der Grundlage der neu zu schließen-
den Vereinbarung gedeckt ist. 
 

  

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
für den Ankauf von Zertifikaten durch das Mi-
nisterium für Energiewende, Klimaschutz, 
Umwelt und Natur zur Kompensation von 
Treibhausgasemissionen der Landesverwal-
tung gemäß § 4 Absatz 1 Energiewende- und 
Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwil-
ligen, wenn die Finanzierung der Maßnahme 
gedeckt ist. 
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(11) Das Ministerium für Energiewende, Kli-
maschutz, Umwelt und Natur wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
direkt oder indirekt unter Beteiligung der För-
derinstitute im Land Finanzmittelgebern die 
Übernahme entstehender Ausfälle von im 
Rahmen des Bürgschaftsprogramms Wär-
menetze Schleswig-Holstein zugesagten Fi-
nanzmitteln (z. B. Krediten, Beteiligungskapi-
tal etc.) zu gewährleisten. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleis-
tungen des Landes darf 2.000.000.000 Euro 
nicht übersteigen. In Anspruch genommene 
Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzu-
rechnen. Das Finanzministerium darf für die 
Gewährung der in Satz 1 genannten Sicher-
heitsleistungen auf Antrag erforderlich wer-
dende Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einrichten, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(12) Das Ministerium für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und Natur wird er-
mächtigt, die landeseigenen Grundstücke 
in Brunsbüttel Flur 110, Flurstücke 17/5, 
93/18, 96/6, 1/11, 21/4, 62/55 und 62/59 der 
Gemarkung Brunsbüttel in einer Gesamt-
größe von 227.457 qm auf Basis eines un-
abhängigen Wertgutachtens für den Bau 
und Betrieb eines LNG-Terminals zu ver-
äußern. 
 

Mit der Regierungsneubildung ist die Zu-
ständigkeit auf das MEKUN übergegangen, 
so dass die bisher für das MWVATT gel-
tende Ermächtigung aus § 23 Abs. 13 über-
tragen wird. 
 

 

 

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
 

  

- frei - 
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§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufga-
ben an Dataport oder an andere Dienstleister 
im Bereich der IT durch die Ressorts (Out-
sourcing), den Titel 1402 - 533 56 (Ausgaben 
aufgrund von Werkverträgen und anderen 
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden 
Mehrausgaben für korrespondierende Dienst-
leistungsverträge zu erhöhen, soweit sie 
durch Minderausgaben in den Einzelplänen 
der betreffenden Ressorts gedeckt sind. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem CIO im Zusam-
menhang mit dem Betrieb und der Fortent-
wicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie an-
derer IT-, E-Government- und Digitalisie-
rungsmaßnahmen die erforderlichen Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten und zu ändern, 
Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit 
den betroffenen Ressorts auch Planstellen 
und Stellen innerhalb eines Einzelplans oder 
zwischen den Einzelplänen umzusetzen so-
wie in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung, da die Abkürzung 
CIO für den „Chief Information Officer“ in 
Abs. 1 bereits eingeführt wird. 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem CIO und den be-
teiligten Ressorts erforderliche Titel mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen oder zu än-
dern, soweit aufgrund von IT-Verfahren er-
zielte Einnahmen zur Refinanzierung von IT-
Maßnahmen im Kapitel 1402 verwendet wer-
den und die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem CIO und den be-
teiligten Ressorts zur Bündelung der mobilen 
Kommunikationsdienste (wie zum Beispiel 
Mobiltelefonie) und zum Aufbau einer zentra-
len Steuerung der hiermit im Zusammenhang 
stehenden Ausgaben der unmittelbaren Lan-
desverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken sowie Planstellen und 
Stellen einschließlich notwendiger Vermerke 
einzurichten und umzusetzen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung.  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem CIO und den be-
teiligten Ressorts zur Bündelung der Be-
schaffung von Multifunktionsgeräten (wie 
zum Beispiel Netzdrucker, Kopierer und 
Mehrfachfunktionsgeräte mit Fax- und Mail-
funktionen usw.) und zum Aufbau einer zent-
ralen Steuerung der hiermit im Zusammen-
hang stehenden Ausgaben der unmittelbaren 
Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderli-
che Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen 
und Stellen einschließlich notwendiger Ver-
merke einzurichten und umzusetzen, soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
 

Redaktionelle Änderung.  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem CIO bei der Übertra-
gung von Aufgaben des Digitalfunks in 
Schleswig-Holstein an Dataport oder andere 
Dienstleister im Rahmen der Reorganisation 
der Informationstechnik in der Landespolizei 
Mittel in Höhe der anfallenden Mehrausgaben 
für korrespondierende Dienstleistungsver-
träge in das Kapitel 1406 (Digitalfunk Land 
Schleswig-Holstein) umzusetzen. 
 
 

Redaktionelle Änderungen.  
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem CIO und mit Be-
schlussfassung der Landesregierung (in Ge-
stalt des Digitalisierungskabinetts) zur 
zentralen Finanzierung und Steuerung der 
Maßnahmen aus dem Digitalisierungspro-
gramm die hierfür in den Ressorteinzelplänen 
zur Verfügung gestellten Ausgabeermächti-
gungen in den Einzelplan 14 umzusetzen und 
erforderliche Titel mit entsprechenden Ansät-
zen, Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerken einzurichten. 
 

Redaktionelle Änderungen.  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt im 
Einvernehmen mit dem CIO Ansatzmittel des 
Einzelplans 14 auf Antrag eines Ressorts o-
der des ZIT SH und ausschließlich zur Über-
nahme von Nachwuchskräften nach § 15 
Nummer 1 in den Bereich der IT und Digitali-
sierung bis zur Dauer von fünf Jahren in das 
Personalbudget des antragstellenden Res-
sorts umzusetzen. Die Nachwuchskräfte sind 
in dieser Zeit IT-fachbezogen aus- und wei-
terzubilden. 
 

Redaktionelle Änderung.  

§ 30 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 

(IB.SH) 
 

 
Redaktionelle Änderung. 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
Titel einzurichten und in zusätzliche Ausga-
ben einzuwilligen, wenn die Erfüllung von 
Förderaufgaben gegen Entgelt auf die IB.SH 
übertragen wird, sofern die Haushaltsde-
ckung dargelegt wird. 

 

Redaktionelle Änderung.  

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
der IB.SH die Erstattung ihrer gesamten Pen-
sionsleistungen für die Landesbeamtinnen 
und Landesbeamten zusagen, die mit der 
Übertragung von Förderaufgaben zu deren 
Bearbeitung in den Dienst der IB.SH treten. 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Änderungen.  
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§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 

für die Gemeinschaftsaufgaben 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ an die dem Land 
endgültig vom Bund bereitgestellten Beträge 
anzupassen. Eine sich daraus ergebende 
Nettomehrbelastung des Landes ist durch 
Einsparungen an anderer Stelle des Haus-
halts zu decken. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
innerhalb der Kapitel für die im Absatz 1 ge-
nannten Gemeinschaftsaufgaben zusätzliche 
Titel mit neuen Zweckbestimmungen einzu-
richten, wenn das zur Anpassung an den end-
gültig festgestellten Rahmenplan oder Koor-
dinierungsrahmen erforderlich ist. 
 

  

§ 32 
Solländerungen 

 

  

Als Änderung des Haushaltssolls gelten  
 
1. die zusätzlichen Ausgaben und Verpflich-

tungen sowie die zur Deckung erforderli-
chen Beträge nach den jeweiligen Bestim-
mungen des Haushaltsgesetzes und 

 
2. die Umsetzungen nach den jeweiligen 

Bestimmungen des Haushaltsgesetzes und 
nach den Haushaltsvermerken im Haus-
haltsplan. 

 

  

 Der bisherige § 33 (Weitergeltung von  
Bestimmungen) wird nach § 35 übertragen. 
 

 

§ 33  
Schulgirokonten 

 

Folgeänderung.  

Das Ministerium für Allgemeine und Berufli-
che Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, 
die der Zustimmung des Finanzministeriums 
bedarf, die Einrichtung von Girokonten bei 
Kreditinstituten für Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft zu regeln.  
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Gesetzestext Begründung  
 

 

 

§ 34 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
 

Folgeänderung.  

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
(StiftULG) vom 24. September 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 306), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 102), darf die Stiftungsuniversität 
außerhalb der nach § 4 Absatz 4 StiftULG o-
der § 8 a Absatz 2 Hochschulgesetz festge-
legten Personalkostenobergrenze zusätzlich 
Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte 
einstellen, soweit die damit verbundenen Aus-
gaben durch die mit den Hochschulen für die 
zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre stär-
ken geschlossenen Vereinbarungen gedeckt 
sind. Die für zusätzlich Beschäftigte nach Satz 
1 anfallenden Personalkosten müssen nicht 
aus dem Stiftungsvermögen finanziert wer-
den. Im Übrigen bleibt § 9 Absatz 5 StiftULG 
unberührt. 
 

Redaktionelle Änderung.  

 Die Ermächtigung des bisherigen § 36 (Er-
gänzende Bestimmung zum Gesetz über die 
Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein) wird nicht mehr benötigt. 
 

 

§ 35 
Weitergeltung von Bestimmungen 

 

Übertragen von § 33.  

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächti-
gungen gelten bis zum Ablauf des Tages der 
Verkündung des Haushaltsgesetzes für das 
folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 2 
LHO bleibt hiervon unberührt. 
 

Klarstellende Änderung zum Inkrafttreten 
des Haushaltsgesetzes. 
 

 

§ 36 
Inkrafttreten 

 

Folgeänderung.  

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  
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Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2024

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-

gen für
Investitionen

35 - 39
Besondere
Finanzie-

rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2024 0,0 114,7 0,0 0,0 0,0 114,7

02 Landesrechnungshof 2024 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Der Ministerpräsident - Staats-
kanzlei

2024 0,0 99,0 20.523,2 0,0 0,0 20.622,2

04 Ministerium für Inneres, Kom-
munales, Wohnen und Sport

2024 0,0 31.922,7 125.341,7 88.737,6 54.589,3 300.591,3

05 Finanzministerium 2024 0,0 33.407,9 14.591,7 0,0 0,0 47.999,6

06 Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus

2024 0,0 3.985,0 504.545,7 100.599,5 150,0 609.280,2

07 Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur

2024 0,0 3.295,2 125.548,7 570,0 141.210,4 270.624,3

08 Ministerium für Landwirtschaft, 
ländliche Räume, Europa und 
Verbraucherschutz

2024 1.620,0 679,0 11.874,2 0,0 45.252,0 59.425,2

09 Ministerium für Justiz und 
Gesundheit

2024 0,0 206.754,1 29.421,6 24.498,9 819,5 261.494,1

10 Ministerium für Soziales, 
Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung

2024 0,0 6.699,4 470.736,3 5.236,5 17.632,4 500.304,6

11 Allgemeine Finanzverwaltung 2024 12.451.700,0 144.004,1 625.444,9 6.076.600,9 7.626,5 19.305.376,4

12 Hochbaumaßnahmen und 
Raumbedarfsdeckung des 
Landes

2024 0,0 9.145,3 4,3 23.945,5 40.570,0 73.665,1

13 Ministerium für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und 
Natur

2024 38.300,0 42.914,8 151.648,8 84.912,5 911,2 318.687,3

14 Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, E-Govern-
ment und Digitalisierung

2024 0,0 1.010,0 1.500,0 0,0 39.102,8 41.612,8

15 Landesverfassungsgericht 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2024 0,0 0,0 64.800,0 564.844,9 0,0 629.644,9

Summe Haushalt 2024 2024 12.491.620,0 484.031,7 2.145.981,1 6.969.946,3 347.864,1 22.439.443,2

Summe Haushalt 2023 2023 12.326.600,0 658.983,4 2.019.540,5 5.663.477,8 632.724,7 21.301.326,4

mehr(+) / weniger(-) +165.020,0 -174.951,7 +126.440,6 +1.306.468,5 -284.860,6 +1.138.116,8
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Ausgaben

41 - 49
Personal-
ausgaben

51 - 55
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

56 - 59
Schulden-

dienst

61 - 69
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

71 - 79
Baumaß-
nahmen

81 - 89
Sonstige

Investitionen
und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

91 - 99
Besondere 
Finanzie-

rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/

Zuschuss
(-)

- T€ -

38.477,6 7.236,1 0,0 10.924,2 0,0 963,0 0,0 57.600,9 -57.486,2

6.665,3 486,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 7.220,2 -7.219,7

21.943,5 8.646,6 0,0 18.694,8 0,0 18.612,4 0,0 67.897,3 -47.275,1

530.084,3 64.315,9 400,0 279.211,2 3.709,8 220.105,2 0,0 1.097.826,4 -797.235,1

240.877,2 16.446,4 0,0 1.227,2 0,0 268,0 0,0 258.818,8 -210.819,2

19.954,4 23.227,0 0,0 711.368,4 2.490,0 382.152,1 5.450,0 1.144.641,9 -535.361,7

1.820.787,6 32.684,0 0,0 1.120.322,9 331,7 42.700,1 140.380,0 3.157.206,3 -2.886.582,0

33.741,5 7.877,5 0,0 53.909,0 0,0 46.456,2 70,0 142.054,2 -82.629,0

344.081,4 177.633,1 0,0 172.000,3 0,0 52.122,1 0,0 745.836,9 -484.342,8

50.828,1 106.528,4 0,0 2.740.290,6 0,0 30.022,6 15,4 2.927.685,1 -2.427.380,5

2.284.755,6 8.558,1 5.920.609,8 2.373.476,2 0,0 117.049,9 37.343,6 10.741.793,2 +8.563.583,2

0,0 269.752,5 0,0 40.550,0 196.089,6 16.410,0 0,0 522.802,1 -449.137,0

60.055,7 57.883,9 0,0 153.343,9 950,0 159.515,3 45.873,4 477.622,2 -158.934,9

354,4 339.219,0 0,0 22.356,0 0,0 14.109,0 0,0 376.038,4 -334.425,6

61,9 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 -78,4

0,0 23.761,3 0,0 66.900,0 101.821,6 521.838,0 0,0 714.320,9 -84.676,0

5.452.668,5 1.144.273,1 5.921.009,8 7.764.579,8 305.392,7 1.622.386,9 229.132,4 22.439.443,2 +0,0

5.237.486,8 1.042.998,8 5.019.264,2 8.014.462,6 293.782,4 1.429.053,2 264.278,4 21.301.326,4 +0,0

+215.181,7 +101.274,3 +901.745,6 -249.882,8 +11.610,3 +193.333,7 -35.146,0 +1.138.116,8



- 4 -

noch Haushaltsübersicht 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€) 

Einzel-
plan Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

2024 2025 2026 2027 2028 ff.

T€

1 2 3 4 5 6 7

03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei 675,0 225,0 225,0 225,0

04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 
Sport

151.398,0 44.188,0 38.275,0 34.677,0 34.258,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus

295.024,0 117.753,0 94.998,0 69.273,0 13.000,0

07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur

114.163,0 50.471,0 35.890,0 18.816,0 8.986,0

08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, 
Europa und Verbraucherschutz

7.945,0 2.735,0 2.380,0 1.940,0 890,0

09 Ministerium für Justiz und Gesundheit 37.541,0 11.339,0 9.029,0 10.973,0 6.200,0

10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung

23.896,0 10.486,0 3.689,0 3.634,0 6.087,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung 1.000,0 1.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 
des Landes

335.642,0 122.921,0 116.772,0 90.249,0 5.700,0

13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt 
und Natur

201.284,0 75.589,0 56.928,0 35.467,0 33.300,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

561.670,0 204.047,0 191.624,0 80.823,0 85.176,0

Zusammen: 1.730.238,0 640.754,0 549.810,0 346.077,0 193.597,0
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Teil II:   Finanzierungsübersicht 2024

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla-
gen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 16.263.366,4 T€

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rüc-
klagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 17.150.300,2 T€

3. Finanzierungssaldo -886.933,8 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.064.274,0 T€

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 5.289.143,0 T€

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 775.131,0 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€

7. Rücklagen

7.1 Entnahmen aus Rücklagen 111.802,8 T€

7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€

Saldo aus 7.1 und 7.2 + 111.802,8 T€

8. Saldo aus 4. bis 7. 886.933,8 T€

Teil III:   Kreditfinanzierungsplan 2024

I. Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.064.274,0 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

5.289.143,0 T€

- T€

- T€ 5.289.143,0 T€

3. Saldo aus 1. und 2. 775.131,0 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 401,8 T€




